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Einladung zur Gemeindeversammlung 
 

Montag, 27. November 2023, 19.30 Uhr, 
Pfarreiheim Neuenkirch 
 
 

Traktanden 
 
1. Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2027 und Budget 2024 der Einwohnergemeinde Neuenkirch  
 

 1.1. Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 - 2027 
 1.2. Beschluss Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 754'807.15, Investitions-

ausgaben von CHF 2'718'400.00, einem Steuerfuss von 1.85 Einheiten (wie bisher) sowie 
den politischen Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche 

 
2. Beschluss über die Revision der Gemeindeordnung der Gemeinde Neuenkirch  
 
3. Beschluss zur Übertragung der Wasserversorgung im Gebiet Neuenkirch und Sempach Station 

an die Wasserversorgungsgenossenschaft Neuenkirch sowie im Gebiet Hellbühl an die Was-
serversorgungsgenossenschaft Hellbühl sowie Beschluss Reglement über die Wasserversor-
gung in der Gemeinde Neuenkirch 

 
4. Beschluss über die Anpassung des Fondsreglements der Gemeinde Neuenkirch (Ergänzung 

Musikschulfonds) 
 
5. Einbürgerungsgesuche 
 

 5.1. Golovatyuk Matvej, Willistattstrasse 17a, 6206 Neuenkirch 
 5.2. Hildebrandt Michael und Viktoria, Bernhof 4, 6206 Neuenkirch 
 5.3. Ibra Kristian, Surseestrasse 18a, 6206 Neuenkirch 
 5.4. Kanthaverl Varthani, Krauerhusmatte 4, 6206 Neuenkirch 
 5.5. Kanthaverl Vernuga, Krauerhusmatte 4, 6206 Neuenkirch 
 5.6. Kuljici Elnesa, Surseestrasse 18a, 6206 Neuenkirch 
 5.7. Rocha Tavares Jorge, Sonnmattgrund 7, 6206 Neuenkirch 
 5.8. Ruiz Nicolas und Léone Sylvie mit den Kindern Gaétan und Mathilde,  
  Grünau 3, 6206 Neuenkirch 
 
6. Verschiedenes / Informationen 
 

6.1. Information über den Planungsstand Krauerhusegg, Neuenkirch 
6.2. Information über den Planungsstand Schulhaus Hellbühl 

 
 
Das Stimmregister liegt bei der Gemeindeverwaltung Neuenkirch zur Einsichtnahme auf. Stimmbe-
rechtigt ist, wer spätestens am 22. November 2023 seinen politischen Wohnsitz in der Gemeinde 
Neuenkirch begründet hat und stimmfähig ist. Die Abstimmungsunterlagen liegen bei der Gemein-
deverwaltung Neuenkirch ab 10. November 2023 zur Einsichtnahme auf. Jede Haushaltung erhält 
eine Botschaft. Weitere Exemplare können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 
 
6206 Neuenkirch, 25. Oktober 2023  
 
 
GEMEINDERAT NEUENKIRCH 
Gemeindepräsident   Gemeindeschreiber 
Marcel Wolfisberg Thomas Rubin 
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Traktandum 1 
 
 
Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2027 und Budget 2024 der Einwohnergemein-
de Neuenkirch  
1.1. Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 - 2027 
1.2. Beschluss Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 754'807.15, Investitionsausgaben von CHF 2'718'400.00, einem 
gleichbleibenden Steuerfuss von 1.85 Einheiten sowie den politischen 
Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche 

 
Budget 2024 
 
Das Budget 2024 der Einwohnergemeinde Neuenkirch rechnet für die Erfolgsrech-
nung bei Aufwendungen von CHF 60'101'965. 40 und Erträgen von CHF 59'347'158.25 
mit einem Mehraufwand von CHF 754'807.15. Im nächsten Jahr sind Investitionen von 
rund CHF 2.7 Mio. geplant. 
 
Die grössten Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahresbudget entfallen auf den Personalaufwand 
(CHF 0.3 Mio.). Darin enthalten sind Mehrkosten aufgrund der Lohnteuerung sowie höhere Ausga-
ben für die Krankentaggeldversicherung. Weiter steigen die Kosten für die Pflegefinanzierung an 
auswärtigen Wohn- und Pflegezentren (CHF 0.2 Mio.). Mit dem Wegfall der Betriebskosten für die 
das Fernwärmenetz Hellbühl (CHF 0.4 Mio.) verbleibt der Betriebsaufwand auf dem Niveau des 
Vorjahresbudgets. Höhere Kosten sind aufgrund des gegenüber dem Budget 2023 veränderten 
Zinsniveaus (CHF 0.3 Mio.) im Finanzergebnis geplant.  
 
Auf der Einnahmenseite werden CHF 1.2 Mio. höhere Erträge gegenüber dem Budget 2023 erwar-
tet. Darin enthalten sind höhere Steuereinnahmen in der Höhe von CHF 0.9 Mio. Die Abgeltung aus 
dem Finanzausgleich des Kantons Luzern steigt gegenüber dem Budget 2023 um CHF 0.3 Mio. Der 
noch immer anhaltende Ukrainekrieg sowie die neuen Krisenherde und die damit verbundene geo-
politische und weltwirtschaftliche Entwicklung (Inflation und Rohstoffengpässe) erschweren die Pla-
nung der Steuererträge für das Jahr 2024 und der Folgejahre. Wie sich der bisherige und auch 
künftige Verlauf der Krise sowie die drohende Inflation inklusive der Zins- und Kostenentwicklung 
auf die Steuererträge auswirken werden, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht genau ermittelt werden. 
Für das prognostizierte reale Wachstum des laufenden Steuerertrages 2024 wird bei den natürlichen 
und juristischen Personen von einem Zuwachs von 2.4 % ausgegangen.     
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, für das Budget 2024 den bisherigen Steu-
erfuss von 1.85 Einheiten beizubehalten. Der erwartete Mehraufwand der Erfolgsrechnung 
2024 von CHF 754'807.15 wird über das bestehende Eigenkapital ausgeglichen.  
 
Investitionsrechnung 2024 
Die Investitionsrechnung Budget 2024 schliesst mit Ausgaben von CHF 2'718'400 und Einnahmen 
von CHF 150'000 mit Nettoinvestitionen von CHF 2'568'400 ab. Die grössten Investitionskosten wer-
den im nächsten Jahr für die Schulliegenschaften (Sonnenweid 2 und Hellbühl), die Erweiterung 
sowie Anpassung der Büroräumlichkeiten der Verwaltung und für Sanierungsarbeiten in der Abwas-
serbeseitigung eingesetzt. Weiter sind im Budget 2024 Investitionen für die Seebelüftung des Sem-
pachersees sowie für Strassen (Bahnhofstrassen) und Plätze (Spielplatz- und Begegnungsplatz 
Gärtnerweg) vorgesehen. 
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Erfolgsrechnung 
nach Aufgabenbereichen in 1'000 CHF 

Rechnung 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Planung 
2025 

Planung 
2026 

Planung 
2027 

        
10 Politik und Verwaltung 599 710 828 840 851 863 

20 Sicherheit und Energie -194 -193 -194 -153 -132 -111 

30 Bildung 9'397 10'239 10'609 10'726 10'862 10'989 

40 Musikschule, Kultur und Freizeit 1'792 1'929 1'954 1'992 2'004 2'017 

50 Gesundheit und Soziales 8'848 9'825 9'780 9'876 9'965 10'055 

60 Bau, Verkehr, Entsorgung 2'532 2'741 2'901 3'095 3'137 3'172 

70 Umwelt und Volkswirtschaft 150 165 171 186 186 186 

80 Liegenschaften Verwaltungsvermögen - - - - - - 

90 Finanzen und Steuern -25'000 -24'393 -25'294 -25'558 -26'141 -26'737 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 
(+ Aufwandüberschüsse / - Ertragsüberschüsse) 

-1'875 1'021 755 1'004 732 434 

 
Der Ausgleich der Spezialfinanzierungen findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Ge-
samtergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung separat abgebildet. Er-
tragsüberschüsse sind in dieser Tabelle systembedingt mit einem Minuszeichen versehen. Dementsprechend 
sind Aufwandüberschüsse ohne Minuszeichen aufgeführt.  
 

Ergebnisse Spezialfinanzierungen  
Verbuchung vor Abschluss in 1'000 CHF 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Planung 
2025 

Planung 
2026 

Planung 
2027 

      
Feuerwehr 61 95 20 0 0 

Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti 284 -10 0 0 0 

Abwasserbeseitigung -171 -181 -180 -180 -180 

Abfallentsorgung -17 20 0 0 0 

Wasserleitung ZS-Anlage bis  
Raststätte A2 

-1 0 0 0 0 

Grundstücke Lippenrüti 20 7 20 20 20 

Diverse -10 -10 -10 -10 -10 

Gesamttotal Spezialfinanzierungen 
(+ Entnahmen / - Einlagen) 

166 -79 -150 -170 
 

-170 
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Erfolgsrechnung Rechnung Budget Budget Planung Planung Planung 

gestufter Erfolgsausweis 
nach Kostenarten in 1'000 CHF 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        
30 Personalaufwand 23'146 24'884 25'213 25'683 25'937 26'195 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'601 6'494 6'492 6'477 6'543 6'609 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'403 2'719 2'776 2'859 2'879 2'907 

35 Einlagen in Fonds und SF  484 209 202 211 211 211 

36 Transferaufwand 12'7122 14'308 14'019 14'159 14'300 14'442 

37 Durchlaufende Beiträge 0   0 0 0 0 0 

39 Interne Verrechnungen  9'785 10'442 11'012 11'070 11'173 11'235 

Betrieblicher Aufwand 55'131 59'056 59'714 60'457 61'044 61'600 
    

  
   

40 Fiskalertrag -20'866 -19'953 -20'872 -21'582 -22'308 -23'037 

41 Regalien und Konzessionen -287 -287 -287 -287 -288 -289 

42 Entgelte -9'707 -10'360 -10'364 -10'468 -10'572 -10'678 

43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 

45 Entnahmen aus Fonds und SF -244 -374 -136 -69 -49 -29 

46 Transferertrag -15'734 -16'253 -16'175 -16'054 -16'160 -16'345 

47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0 0 

49 Interne Verrechnungen  -9'785 -10'442 -11'012 -11'070 -11'173 -11'235 

Betrieblicher Ertrag -56'622 -57'669 -58'846 -59'530 -60'550 -61'613 
    

  
   

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  -1'492 1'387 868 927 494 -13 

   
      

34 Finanzaufwand 81 100 388 578 739 948 

44 Finanzertrag -154 -156 -191 -191 -191 -191 

Finanzergebnis -73 -56 197 387 548 757 
   

    
   

Operatives Ergebnis -1'565 1'331 1'065 1'314 1'042 744 

    
  

   

38 Ausserordentlicher Aufwand  0    0 0  0  0 0 

48 Ausserordentlicher Ertrag  -310  -310  -310  -310  -310 -310 

Ausserordentliches Ergebnis  -310  -310 -310  -310  -310  -310 

    
  

   

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 
(+ Aufwandüberschüsse / - Ertragsüberschüsse) 

-1’875  1'021 755 1'004  732 434 
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Investitionsrechnung 2024 mit Kontrolle über Sonderkredite 

 
Bezeichnung / Beschluss Brutto-

kredit 
beansprucht 
bis 31.12.23 

Budget 2024 Kreditkontrolle 

Ausgaben Einnahmen bean-
sprucht 

verfüg-
bar 

bis 
31.12.24 

ab 
01.01.25 

Elektronische Trefferanzeige 
Schiessanlage Neuenkirch 

GV  
27.11.2023 

 
148 

 
0 

 
148 

   
148 

 
0 

 
Ergänzung ICT Schule, Anschaf-
fung Schüler-Notebooks 

GV 
27.11.2023 

 
55 

 
0 

 
55 

  
55 

 
0 

Gestaltung Spielplatz Gärtner-
weg 

GV 
27.11.2023 

 
250 

 
0 

 
250 

   
250 

 
0 

Planung und Erstellung Perso-
nenunterstände 

GV  
29.11.2022 
27.11.2023 

 
150 
150 

 
0 
0  

 
150  

   
150 

0 

 
0 

150 

Anpassung Gehweg und Fahr-
bahn Bahnhofstrasse 

GV 
27.11.2023 

 
80 

 
0 

 
80 

  
80 

 
0 

 
ARA-Anschlussgebühren GV  

27.11.2023 
 

-150 
 

0 
   

150 
 

-150 
 

0 

Sanierung ARA-Hauptsammelka-
nal Sellenboden-Mettenwil-
strasse, 1. Etappe 

GV 
29.11.2022 
27.11.2023 

 
325 
310 

 
325 

0 

 
 

310 

  
325 
310 

 
0 
0 

Erneuerung Wasserleitung All-
mend Lurag  

GV  
29.11.2023 

 
94 

 
0 

 
94 

   
94 

 
0 

Gesamtrevision Ortsplanung GV 
29.11.2022 

 
750 

 
625 

 
125 

  
750 

 
0 

Seebelüftung Verband Sempa-
chersee 

GV 
27.11.2023 

 
310 

 
0 

 
310 

  
310 

 
0 

Erweiterung und Anpassung Bü-
roräumlichkeiten Verwaltung 

GV 
29.11.2022 
27.11.2023 

 
42 

370 

 
42 
0 

 
 

370 

  
42 

370 

 
0 
0 

Liegenschaftsstrategie Gemeinde 
Neuenkirch 

GV 
27.11.2023 

 
80 

 
0 

 
80 

  
80 

 
0 

 
Projektierungskredit Schulanla-
gen Hellbühl 

GV  
29.11.2021 
29.11.2022 

 
200 
200 

 
50 
0 

 
150 

50 

  
200 

50 

 
0 

150 

Projektierungskredit Erweiterung 
Sonnenweid 2  

GV 
27.11.2023 

 
300 

 
0 

 
300 

  
300 

 
0 

Tür Umbau Haupteingänge Son-
nenweid und Grünau 

GV 
27.11.2023 

 
92 

 
0 

 
92 

  
92 

 
0 

Ersatz Immobilien Wohn- und 
Pflegezentrum Lippenrüti 

GV  
27.11.2023 

48 0 48   48 0 

Ersatz Mobilien Wohn- und Pfle-
gezentrum Lippenrüti 

GV  
27.11.2023 

106 0 106 
 

106 0 

Total Ausgaben / Einnahmen       2’718 150   

Mehrausgaben        2568   

Passivierung der Einnahmen       150     

Aktivierung der Ausgaben         2’718   
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Investitionsrechnung 2024 - 2027 Budget Planung Planung Planung 

nach Kostenarten in 1’000 CHF 2024 2025 2026 2027 

      
50 Sachanlagen 2’513 5’905 4’205 4’705 

51 Investitionen auf Rechnung Dritter     

52 Immaterielle Anlagen 205    

55 Beteiligungen     

56 Eigene Investitionsbeiträge     

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge     

Investitionsausgaben (-) 2'718 5’905 4'205 4'705 

  
    

60 Übertragung von Sachanlagen Finanzvermögen     

61 Rückerstattungen     

62 Übertragung immaterielle Anlagen Finanzvermögen     

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -150 -150 -150 -150 

64 Rückzahlung von Darlehen     

65 Übertragung von Beteiligungen Finanzvermögen     

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge     

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge     

Investitionseinnahmen (+) -150 -150 -150 -150 

  
  

   

Nettoinvestitionen 2’568 5’755 4’055 4’555 

      
 davon Spezialfinanzierungen     

 Investitionsausgaben:     

 - Spezialfinanzierung Feuerwehr 0 -50 -50 -50 

 - Spezialfinanzierung Wohn-/Pflegezentrum -154    

 - Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -310 -1’300 -300 -300 

 Total Investitionsausgaben (-) -467 -1’350 -350 -350 
  

  
   

 Investitionseinnahmen:      

 - Spezialfinanzierung Feuerwehr     

 - Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 150 150 150 150 

 Total Investitionseinnahmen (+) 150 150 150 150 
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Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2027 
 

Für den Aufgaben- und Finanzplan wurden folgende Grundlagen angenommen: 
 

Parameter Budget 
2024 

Planjahr 
2025 

Planjahr 
2026 

Planjahr 
2027 

Veränderung Personalaufwand  1.20 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 

Teuerung Sach- und Betriebsaufwand 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 

Veränderung Transferaufwand 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 

Veränderung Entgelte  1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 

Veränderung übriger Aufwand / Ertrag 0.50 % 0.50 % 0.50 % 0.50 % 

Zinssätze für Neukredite 2.50 % 2.10 % 2.10 % 2.10 % 

Wachstum der Wohnbevölkerung 0.25 % 0.35 % 0.25 % 0.25 % 

Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr 7'196 7'221 7'246 7'265 

Wachstum Steuerkraft natürliche Personen 2.10 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 

Wachstum der Steuerkraft juristische Personen 5.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 

Steuerfuss Gemeinde Neuenkirch  1.85 1.85 1.85 1.85 

 

Finanzkennzahlen  Budget 
 2024 

Planjahr 
2025 

Planjahr 
2026 

Planjahr 
2027 

Selbstfinanzierungsgrad in % 
Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoin-
vestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finan-
zieren kann. Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im 
Durchschnitt über fünf Jahre mindestens 80 Prozent 
erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner/in 
mehr als das kantonale Mittel (- CHF 55.00) beträgt. 

56% 29% 50% 52% 

Selbstfinanzierungsanteil in % 
Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil des Ertrages 
die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen auf-
wenden kann. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte 
sich auf mindestens 10 % belaufen, wenn die Netto-
schuld pro Einwohner mehr als das Zweifache des 
kantonalen Mittels beträgt. Das kantonale Mittel der 
Nettoschuld weist mit minus CHF 55 pro Einwohner/in 
ein Nettovermögen aus. 

3.8% 3.5% 4.0% 4.6% 

Zinsbelastungsanteil in % 
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügba-
ren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden 
ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungs-
spielraum. Der Zinsbelastungsanteil sollte 4 % nicht 
übersteigen. 

0.7% 1.2% 1.5% 1.8% 

Kapitaldienstanteil in % 
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Lau-
fende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschrei-
bungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil 
weist auf einen enger werdenden finanziellen Spiel-
raum hin. Der Kapitaldienstanteil sollte 15 % nicht über-
steigen. 

6.4% 7.0% 7.3% 7.6% 

Nettoverschuldungsquotient in % 
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskaler-
träge (inkl. Ressourcenausgleich und horizontale Ab-

97% 112% 117% 122% 
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Finanzkennzahlen  Budget 
 2024 

Planjahr 
2025 

Planjahr 
2026 

Planjahr 
2027 

schöpfung) erforderlich wären, um die Nettoschuld ab-
zutragen. Der Nettoverschuldungsquotient sollte 150 % 
nicht übersteigen. 

Nettoschuld je Einwohner/in in CHF 
Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung nach 
Abzug des Finanzvermögens. Die Nettoschuld sollte 
das Zweifache des kantonalen Mittelsnicht überstei-
gen 

3'265 3'815 4'084 4'377 

Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen  
je Einwohner/in in CHF  
Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des 
steuerfinanzierten Finanzhaushaltes, also ohne Spezi-
alfinanzierungen und nach Abzug des Finanzvermö-
gens. Die Nettoschuld (NS) ohne Spezialfinanzierun-
gen (SF) sollte das Zweifache des kantonalen Mittels 
(CHF 724.00 x 2 = CHF 1'448.00) nicht übersteigen. 

2'641 3'158 3'535 3'937 

Bruttoverschuldungsanteil in % 
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation 
bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem ange-
messenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen 
steht. Der Bruttoverschuldungsanteil sollte 200 % nicht 
übersteigen.  

110.4 % 117.3% 119.2% 121.2% 
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AFP 2024-27  10 Politik und Verwaltung 
* Beschluss ** Kenntnisnahme 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Politik und Verwaltung um-
fasst die Leistungsgruppen 

 100 Legislative und Exekutive 

 105 Gemeindeverwaltung  

 110 Betreibungsamt 

 120 Kommunikation  

Die politischen Behörden setzen die Ziele, leiten 
zeitgerecht die notwendigen Problemlösungspro-
zesse ein und sind dafür besorgt, dass der Souve-
rän entscheiden kann und diese Entscheide korrekt 
umgesetzt werden. 

Die Gemeindeversammlung beschliesst zeit- und 
sachgerecht über die in deren Zuständigkeitsbe-
reich fallenden Geschäfte. 

Der Gemeinderat und die Geschäftsleitung führen 
die Gemeindeverwaltung und beschliessen den 
Vollzug der Aufgaben, welche in den Zuständig-
keitsbereich des Gemeinderates als Exekutive und 
der Geschäftsleitung fallen. 

Die Gemeindeverwaltung stellt die Koordination 
zwischen strategischer und operativer Ebene si-
cher. Die Aufgaben basieren auf nationalen und 
kantonalen zivil- sowie verwaltungsrechtlichen Ge-
setzen und Erlassen. Kommunale Grundlagen bil-
den die Gemeindeordnung der Gemeinde Neuen-
kirch mit Organisationsverordnung und weiterer 
Reglemente. 

Bei Wahlen und Abstimmungen ist die Gemeinde-
verwaltung für die Organisation, Administration 
und Durchführung derselben verantwortlich. 

Bezug zum Legislaturprogramm 
Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung 
von Neuenkirch erbringen ihre Leistungen für die 
Bevölkerung und die Unternehmen bedürfnisge-
recht und in hoher Qualität. Sie sorgen für bürger-
nahe, transparente, sichere und schnelle Abläufe. 

Die bereits bestehende regionale Zusammenarbeit 
mit anderen Gemeinden ist weiterzuführen. Der 
Austausch mit den politischen Parteien ist in  
Zukunft weiter zu fördern. 

Die Gemeinde Neuenkirch verfügt über ein Corpo-
rate Identity. Die Digitalisierung der Verwaltung 
wird mittels Einführung von E-Rechnungen und 
elektronischer Belegerfassung fortgeführt. Weiter 

werden die Schnittstellen und personellen  
Ressourcen zur Bewältigung der zukünftigen Auf-
gaben überprüft. 

Lagebeurteilung  
Das Legislaturprogramm 2020 - 2024 bildet die 
Grundlage für die strategische Positionierung der 
Gemeinde. Die im Jahr 2019 erarbeitete Gemein-
destrategie 2020 zeigt die künftige Entwicklung der 
Gemeinde Neuenkirch in den nächsten 10 Jahren 
auf. Die aus der Gemeindestrategie resultierende 
Vision lautet: «Hellbühl, Neuenkirch und Sempach 

Station – ein lebenswertes Daheim für alle Men-

schen.» 

Die Digitalisierung bringt für die Gemeinde er-
wünschte Veränderungen. Abläufe können verein-
facht und der Kundennutzen verbessert werden. 
Die Gemeinde ist in kantonalen Digitalisierungs-
projekte (Service-Portal-Luzern) mit eingebunden. 
Das Projekt legt den Fokus auf einen digitalen 
Schalter für den Bezug von Dienstleistungen der 
Einwohnerkontrolle. Zugleich sind weitere Mass-
nahmen in der Digitalisierung im Finanzbereich ge-
plant.   

Die politische Einflussnahme auf kantonaler Ebene 
betreffend die Kostenentwicklung in verschiedenen 
Bereichen ist weiter voranzutreiben. Viele Ent-
scheide mit grossen Kostenfolgen werden aus-
serhalb der Gemeinde getroffen. Eine Vertretung 
der Gemeinde in Gremien von ausserkommunalen 
Organisationen kann helfen, früher zu Informatio-
nen zu gelangen und Einfluss auf Entscheide neh-
men zu können.  

Das Betreibungsamt ist professionell organisiert 
und ausgelagert. Die Zusammenarbeit mit der Ge-
meindeverwaltung ist optimal abzustimmen. 
Die Arbeitsbelastung der Gemeindeverwaltung 
und des Gemeinderates stieg in den letzten Jahren 
kontinuierlich an. Der Gemeinderat überprüfte die 
Organisation mit dem Ziel die Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortungsbereiche zu entflech-
ten. Die neue Organisation ist definiert und die Be-
völkerung wurde an zwei Partizipationsveranstal-
tungen über die geplanten Veränderungen, der 
grundsätzlichen Rahmenbedingungen, wie die Ge-
meinde in Zukunft organisiert sein soll, informiert 
und aufgefordert, ihre Sichtweise aktiv einzubrin-
gen. Die Verwaltung soll generell gestärkt und die 
Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende und die Exe-
kutivmitglieder verbessert werden. 
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Chancen- und Risikenbetrachtung  

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden 

Erbringung von Dienstleitungen 
zu tieferen Kosten oder in  
besserer Qualität 

mittel 
Weiterführung der Gespräche mit den 
Nachbargemeinden  

Chance: Zusammenhalt in der Bevölke-
rung 

Bereitschaft, schwierige Ent-
scheide mitzutragen 

mittel 
Förderung von intakten Dorfgemein-
schaften in den drei Ortsteilen  

Risiko: Abhängigkeit von Entscheiden, die 
ausserhalb der Gemeinde getroffen wer-
den, die jedoch grosse Kostenfolgen  
haben. 

Eigenes Budget kann nicht mehr 
autonom gesteuert werden. 

hoch 
Repräsentanz in ausserkommunalen 
Gremien anstreben und Einfluss auf 
Entscheide nehmen. 

Chance: Entlastung der Mitarbeiter,  
attraktive Stellen 
Risiko: kurzzeitige Überlastung der Mitar-
beiter durch Reorganisation 

Mitarbeiter fallen aus oder kündi-
gen 

hoch 
Mitarbeiter auf dem Prozess aktiv mit-
nehmen 

Massnahmen und Projekte  

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten Total ER/IR B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Vertretung der Gemeinde in aus-
serkommunalen Gremien anstre-
ben 

läuft -       

Zusammenarbeitsformen mit an-
deren Gemeinden weiterführen 

läuft -       

Messgrössen 

Messgrösse / Information Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Zufriedenheit der Bevölkerung 
mit Gemeindeversammlungsvor-
lagen 

Zustim-
mung in % 
der Vorla-
gen 

>90% >90%  >90%  >90%  >90%  >90%  >90%  

Medienmitteilungen GR Anzahl 12  12 12 12 12 12 

Anzahl Einwohner Anzahl -- 7'153 7'178 7'196 7'221 7'246 7'265 
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Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027

Saldo Globalbudget 599 710 828 840 851 863 

10 Politik und Verwaltung 
Aufwand 1'524 1'635 1'554 

Ertrag -925 -925 -727

Leistungsgruppen 

100 Legislative und Exekutive 

Aufwand 958 1'003 803 

Ertrag -837 -869 -673

Saldo 121 133 131 

105 Gemeindeverwaltung 
110 Betreibungsamt 

Aufwand 527 592 708 

Ertrag -88 -56 -54

Saldo 439 537 654 

120 Kommunikation 

Aufwand 39 40 43 

Ertrag 0 0 0 

Saldo 39 40 43 

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027

Ausgaben 0  0  0 0 0 0 
Einnahmen 0 0 0 0 0 0 
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 

Erläuterungen zu den Finanzen 

keine 

Ortsteil Hellbühl 
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AFP 2024-27 20 Sicherheit und Energie 
* Beschluss ** Kenntnisnahme

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Sicherheit und Energie um-
fasst die Leistungsgruppen 

 205 Feuerwehr

 210 Zivilschutz und Militär

 215 Energie

Die Gemeinde verfügt über die notwendigen Res-
sourcen, um bei einem Ereignis rasch und effizient 
zu helfen und zu retten. Die Feuerwehr ist der wich-
tigste Teilbereich. Eine gut ausgebildete und zeit-
gemäss ausgerüstete Feuerwehr bietet einen um-
fassenden Schutz bei Brand, Elementarereignis-
sen und Gefährdungen im öffentlichen Raum. 

Die Gemeinde Neuenkirch ist integriert in die Zivil-
schutzorganisation Emme, welche für Einsätze in 
den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstüt-
zung beigezogen werden kann. 

Die Schützen Neuenkirch-Hellbühl stellen die not-
wendige Infrastruktur sicher und führen die obliga-
torischen Schiesskurse für die Schiesspflichtigen 
durch. Nach über 30 Jahren ist die Sanierung der 
Trefferscheibenanlage notwendig. Die Gemeinde 
leistet ihren finanziellen Beitrag entsprechend der 
Anzahl der Pflichtschützen und der gesetzlich 

durchzuführenden Schiesshalbtage für das Obliga-
torische-Programm.  

Mit der CKW konnte ein starker Partner gefunden 
werden der das Fernwärmenetz Hellbühl per 
01.07.2023 käuflich erworben hat. 

Die Gemeinde Neuenkirch hat die öffentliche Was-
serversorgung an die privaten Wasserversorungs-
genossenschaften Neuenkirch und Hellbühl über-
tragen. Die Anpassung der Tarifstruktur erfordert 
eine Änderung der Reglemente und benötigt die 
Zustimmung der Genossenschafter und der Bevöl-
kerung. Das Vernehmlassungsverfahren wurde 
durchgeführt. 

Bezug zum Legislaturprogramm 

Die Ermittlung eines neuen Standortes für die Feu-
erwehr wurde erarbeitet und ist Bestandteil der ak-
tuellen Ortsplanung. Die notwendigen Investitionen 
für die Feuerwehr werden getätigt. 

Lagebeurteilung 

Die vielfältigen Aufgaben im ganzen Bereich 
Sicherheit und Energie können dank klaren Struk-
turen und Definition der einzelnen Aufgaben gut er-
ledigt und ausgeführt werden. 

Chancen- und Risikenbetrachtung 

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: Genügend Freiwillige für den 
Feuerwehrdienst rekrutieren 

Ungenügender Schutz klein 

Zeitgemässe Entlöhnung der Feuer-
wehreingeteilten.  
Gute und funktionale Ausrüstung zur 
Verfügung stellen.  

Risiko: Standort Feuerwehrlokal 
Pfrundmatte 

Problematische Verkehrs- und 
Lärmemissionen in Quartier 

klein 
Überprüfung des Standortes, allenfalls 
Planung eines Neubaus an  
einem anderen Standort 

Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten Total ER/IR B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Löschwasserbeiträge an Was-
serversorgungen 

Pla-
nung / 
Ausfüh-
rung 

IR 100 37* 50 50 50 

* Übertrag vom Budget 2023
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Messgrössen 

Messgrösse / Information Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Anzahl Feuerwehrleute Anzahl >  100 99 100 100 100 100 100 

ZSO Emme 
Prokopf-
beitrag in 
CHF 

< 9.00 6.00 9.22 9.22 9.20 9.20 9.20 

Inspektionsbericht GVL für Feu-
erwehr Neuenkirch Hellbühl  

 => gut gut gut gut gut gut gut 

Konzessionsgebühren CKW 
Anzahl in 
Tausend 
CHF 

-- 274 245 275 275 275 275 

Entwicklung der Finanzen  

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Saldo Globalbudget -194 -193 -194 -153 -132 -111 

20 Sicherheit und Energie 
Aufwand 811 887 593    

Ertrag -1'005 -1'080 -787    

Leistungsgruppen        

205 Feuerwehr  

Aufwand 415 463 512    

Ertrag -415 -463 -512    

Saldo 0 0 0    

210 Zivilschutz, Militär 

Aufwand 89 82 81    

Ertrag -9 0 0    

Saldo 80 82 81    

215 Energie 

Aufwand 307 342 0    

Ertrag -581 -617 -275    

Saldo -274 -275 -275    

 
 
 

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Ausgaben 0 100 148 50 50 50 
Einnahmen 0 0 0 0 0 0 
Nettoinvestitionen 0 0 148 50 50 50 

Erläuterungen zu den Finanzen  

 
Der Mehraufwand 2024 der Feuerwehr von TCHF 95 wird durch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Feuerwehr ausgeglichen. 
Die Ersatzabgabe für den Feuerwehrdienst beträgt im 2024 unverändert 2.5 o/oo. 
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AFP 2024-27 30 Bildung 
* Beschluss ** Kenntnisnahme

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leis-
tungsgruppen 

 305 Kindergarten

 310 Primarstufe

 315 Sekundarstufe

 320 Schul- und familienergänzende Tages- 
       strukturen

 325 Sonderschulung

 330 Schulische Dienste, Allgemeines

Das Schulangebot der Gemeinde Neuenkirch um-
fasst den zweijährigen Kindergarten, die Primar- 
und Sekundarschule sowie die familienergänzen-
den Tagesstrukturen in allen drei Ortsteilen. Dem 
gesamten Schulangebot steht eine zweckmässige 
Infrastruktur (Schulraum, Mobiliar, Administration) 
zur Verfügung. Die Umsetzung der familienergän-
zenden Tagesstrukturen orientiert sich am Bedarf 
sowie an der Wirtschaftlichkeit. 

Gemäss § 5 des Volksschulbildungsgesetzes ver-
mittelt die Volksschule den Lernenden Grundwis-
sen, Grundfertigkeiten und Grundhaltungen und 
fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen. 

Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und 
Erziehungsberechtigten auf partnerschaftliche 
Weise den gemeinsamen Erziehungsauftrag wahr 
und berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Ein-
flüsse. 

Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Gemeinde fördert ein qualitativ gutes und für 
alle zugängliches Bildungsangebot, das die Per-
sönlichkeitsentwicklung der Lernenden optimal un-
terstützt. 

Die Gemeinde hält an der Strategie der drei Schul-
standorte Hellbühl, Neuenkirch und Sempach 
Station fest. Sie stellt im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten eine angemessene Infrastruktur und 
die nötigen Ressourcen zur Umsetzung des Bil-
dungsauftrags für die Schule und weiterer 

gesellschaftlicher Bedürfnisse zur Verfügung. Die 
Entwicklungsziele aus der externen Evaluation 
2020 werden stufengerecht umgesetzt. 

Lagebeurteilung 
Die Volksschule ist gut positioniert, was durch die 
externe Evaluation im August 2020 bestätigt 
wurde. Als Kommunikationsmittel zwischen Schule 
und Eltern wählte die Schulleitung die School App. 
Ziel ist es, die Kommunikation auf ein Tool zu be-
schränken, so dass eine offene und gezielte Kom-
munikation einfach möglich ist. Die Bildungskom-
mission veranlasste auf Antrag der Schulleitung, 
dass alle Schülerinnen und Schüler ab der 3. Pri-
marklasse mit einem persönlichen Notebook aus-
gestattet wurden. In Zukunft werden jedes Schul-
jahr die 3. Klässler ein persönliches Gerät erhalten. 
Das Arbeiten mit Office365 hat sich in der Schule 
bei den Lehrpersonen aber auch bei den Schüle-
rinnen und Schülern durchgesetzt. Auf der 1. und 
2. Sekundarschule wird neu im kooperativen Mo-
dell unterrichtet. Ab Sommer 2024 werden alle
Klassen der Sekundarschule im kooperativen Mo-
dell unterwegs sein. Der vom Kanton verlangte Mo-
dellwechsel löst einen erhöhten Raumbedarf im
Schulhaus Sonneweid 2 aus. Aus diesem Grund
braucht es kurzfristig auf dem Anbau im Sonne-
weid 2 eine Schulraumerweiterung.

Regelmässige interne Evaluationen sichern die 
Schulqualität. Die Schule Neuenkirch stellt sich 
den neuen Aufgaben in den Bereichen Integration, 
ICT sowie der Stärkung persönlicher und sozialer 
Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen. 
Einen ressourcenorientierten und differenzierten 
Unterricht zu ermöglichen ist ein zentrales Anlie-
gen und bestimmt die gemeinsame pädagogische 
Ausrichtung der Schule. Die sprachliche Früherzie-
hung wird ab Sommer 2024 obligatorisch. Die 
Spielgruppen werden auf das Schuljahr 2024/25 
der Schule angegliedert. 
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Chancen- und Risikenbetrachtung 

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Einsetzen der Arbeitsgruppe 
Schulraumplanung 

Investitionen in Infrastruktur, 
Kostensteigerung 

hoch 

Einsetzen einer Arbeitsgruppe Schul-
raum, Aktualisierung der Schulraumpla-
nung, bei Planung von neuen Schulräu-
men auf multiple Nutzungsmöglichkeiten 
achten 

Chance: Ausrüsten der Schüler mit einem 
persönlichen Convertible 

Investitionen in Infrastruktur, 
Kostensteigerung 

mittel 

Der Lehrplan 21 beinhaltet das Thema 
Medien und Informatik bereits ab der 3. 
Klasse. Durch die Abgabe eines persön-
lichen Geräts kann die Chancengleich-
heit von Schüler in der Bildung gestärkt 
werden. Die technische Ausstattung der 
Klassen deckt sich nun mit den kantona-
len Empfehlungen. 

Risiko: Führung der drei Schulstandorte 
Hellbühl, Neuenkirch und Sempach Sta-
tion  

Kostensteigerung klein 
Kurz, mittel und langfristige Schulraum-
planung  

Risiko: Umstellung der Sekundarschule 
auf das kooperative Modell 

Kostensteigerung, fehlende  
Infrastruktur 

mittel 
Planung und Umsetzung des neuen Mo-
dels  

Risiko: Neue Projekte und Vorgaben, die 
vom Kanton angestossen werden. 

 

Höhere Kosten, Überlastung der 
Lehrpersonen. 

 

mittel 

 

konzeptionelle Umsetzung der neuen 
Vorgaben  

 

Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten Total ER/ IR B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Einführung der Kooperativen Se-
kundarschule 

Pla-
nung/ 
Umset-
zung 

 ER      

Ergänzung ICT Schule 
Anschaffung Schüler-Notebook 

Umset-
zung 

55 IR 55 55 55 55 55 

Messgrössen 

Messgrösse / Information Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Durchschnittliche  
Klassengrösse  
Kindergarten 

Anzahl  
Schüler 

> 18 18.7 18.7  18.7 18.7 18.7 18.7 

Durchschnittliche  
Klassengrösse  
Primarschule 

Anzahl  
Schüler 

> 18 17.5 17.5  17.5 17.5 17.5 17.5 

Durchschnittliche  
Klassengrösse  
Sekundarstufe 

Anzahl  
Schüler 

> 16 16.5 16.5  16.5 16.5 16.5 16.5 

Anzahl Lernende /  
Anzahl Klassen 

Anzahl -- 
824 
47 

820  
47 

809 
47 

809 
47 

809 
47 

809 
47 

Kantonsschüler/innen Anzahl -- 43 43 45 45 45 45 
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Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Saldo Globalbudget 9'397 10'239 10'609 10'726 10'862 10'989 

30 Bildung 
Aufwand 19'462 20'450 20'538 

Ertrag -10'065 -10'211 -9'929

Leistungsgruppen 

305 Kindergarten 

Aufwand 2'183 2'169 2'090 

Ertrag -1'062 -1'003 -936

Saldo 1'121 1'166 1'154 

310 Primarstufe 

Aufwand 8'075 8'351 8'813 

Ertrag -4'274 -4'446 -4'488

Saldo 3'801 3'905 4'325 

315 Sekundarstufe 

Aufwand 5'153 5'469 5'038 

Ertrag -2'494 -2'273 -2'147

Saldo 2'659 3'196 2'891 

320 Schul- und Tagesstrukturen 

Aufwand 625 666 677 

Ertrag -346 -359 -356

Saldo 279 307 321 

325 Sonderschulung 

Aufwand 946 1'015 1'128 

Ertrag 0 0 0 

Saldo 946 1'015 1'128 

330 Schulische Dienste, Allgemeines 

Aufwand 2'480 2'780 2'792 

Ertrag -1'889 -2'130 -2'002

Saldo 591 650 790 

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027

Ausgaben 93 145 55 55 55 55 
Einnahmen 0 0 0 0 0 0 
Nettoinvestitionen 93 145 55 55 55 55 

Erläuterungen zu den Finanzen 

Im Rahmen des Budget 2024 und der weiteren Planjahre werden die Schülerinnen und Schüler der 3. Primarklassen mit Notebooks 
ausgerüstet. 

Schulhaus Grünau, Neuenkirch 
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AFP 2024-27 40 Musikschule, Kultur, Freizeit 
* Beschluss ** Kenntnisnahme

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Musik, Kultur, Freizeit um-
fasst die Leistungsgruppen 

 405 Musikschule

 410 Kultur- und Sportförderung, Markt-  
       und Gewerbewesen

 415 Wanderwege, Parkanlagen,
 Tourismus 

Der Aufgabenbereich Musikschule, Kultur, Freizeit 
beinhaltet und regelt die Bereiche Musikschule, 
Freizeitgestaltung, kulturelle Aktivitäten, Sport, 
Tourismus und Integration der Bevölkerung. 

Der Musikschulunterricht wird von der Musikschule 
Oberer Sempachersee (MSOSS) gemäss der Mu-
sikschulverordnung angeboten. Die MSOSS er-
möglicht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
eine umfassende musikalische Aus- und Weiterbil-
dung. Sie motiviert die Lernenden zum gemeinsa-
men Singen und Musizieren und fördert den Nach-
wuchs für musikalische Vereine. Das Ensemble-
spiel hat eine zentrale Bedeutung.

Der Umgang mit den Freizeitanlagen wird geregelt 
sowie deren Sicherheit gewährleistet. Veraltete 
oder unsichere Plätze werden bedarfsgerecht 
saniert und nachgerüstet. 

Bezug zum Legislaturprogramm 

Für die Begegnungsplätze, Spiel- und Verweil-
plätze besteht eine Strategie und bedarfsgerecht 
ein Nutzungskonzept. 

Lagebeurteilung 

Das Angebot der Freizeitgestaltung im Kultur- und 
Sportbereich ist breit gefächert. Die Vereine wer-
den in der Förderung und Integration der Jugend 
unterstützt. Die Eigeninitiative der Jugendlichen für 
ihre Freizeitgestaltung soll weiter gefördert wer-
den. Traditionelle Anlässe werden gepflegt und kul-
turelle Aktivitäten werden gefördert. 

Die Musikschule oberer Sempachersee wurde auf 
das Schuljahr 2022/23 um weitere Musikschulen 
ergänzt und ist damit langfristig gefestigt und auf-
gestellt.

Chancen- und Risikenbetrachtung 

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priori-
tät 

Massnahmen 

Schwäche: Die Raumsituation im Orts-
teil Hellbühl ist angespannt 

Risiko: unattraktive Arbeitsbedingungen 
bei ständigem Raumwechsel sowie tie-
fere Nachfrage 

Die Musikschule verliert an  
Bedeutung und Kundschaft im 
Ortsteil Hellbühl und die örtli-
che Musikförderung sowie 
Koordination nimmt ab. 

hoch Räumlichkeiten in Miete für den 
Unterricht vor Ort werden organi-
siert 

Einsitz und aktive Mitwirkung der 
Musikschule Oberer Sempacher-
see in der Arbeitsgruppe für die 
Erweiterungen der Räumlichkei-
ten in Hellbühl (vgl. Legislaturziel 
Liegenschaften 80) 

Schwäche: Die Gemeinde nimmt den 
kulturellen Auftrag bisher in Form von 
Vereinsbeiträgen und zur Verfügung  
stellen von Räumlichkeiten wahr. 

Chance: Der Verein Kleinbühne deckt 
einen breiten Teil des kulturellen Auf-
trags der Gemeinde ab. 

Die kulturelle Landschaft in 
der Gemeinde wird wesent-
lich geprägt und eine Platt-
form für verschiedene Bei-
träge besteht. Das Angebot 
ist breit gefächert und sowohl 
für Jung und Alt attraktiv. 

mittel 
Der Verein Kleinbühne Kultur 
Neuenkirch wird unterstützt 
und wirtschaftet in Zukunft 
möglichst eigenständig. 
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Massnahmen und Projekte  

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten Total ER/IR B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Spiel- und Begegnungsplätze 
Aufwertungen und Anpassun-
gen ausserhalb von grösseren 
Projekten 

  ER  10 10 10 10 

Erstellung Begegnungs- und 
Spielplatz Gärtnerweg A 

 250 IR  250    

Der Verein Kleinbühne wird un-
terstützt und wirtschaftet mög-
lichst eigenständig.B 

Ausfüh-
rung 

 ER 27 27 27 27 27 

Infrastrukturbeitrag an Stadt 
Sempach (Sport) 

Ausfüh-
rung 

 ER 25 25 25 25 25 

 

A Im Jahr 2023 ist ein Aufwertungsprojekt beim Gärtnerweg vorgesehen. Die Vorbereitungen starten im Herbst 2023. 
 

B Es besteht eine Leistungsvereinbarung mit dem Verein Kleinbühne, wobei die Gemeinde Mitbenützungsrechte hat und einen Defizitbei-

trag leistet. Die Gemeinde übernimmt die Mietkosten und Hauswartung für das Gebäude (CHF 25'000.00).  

Messgrössen  

Messgrösse / Information Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Öffentliche Auftritte  
Musikschule 

Anzahl 70  75 75 75 75 75 

Anzahl Unterrichts- 
minuten Neuenkirch 

Anzahl in 
Minuten 

-- 8'590 8'415 9'070 9'070 9'070 9'070 

Gemeindebeitrag an Musik-
schule (Vollkosten) 

Anzahl in 
Tausend 
CHF 

 695 794 860 860 860 860 

Kosten pro Unterrichtsminute 
Neuenkirch  

Anzahl in 
CHF 

-- 81 94 95 95 95 95 

Entwicklung der Finanzen  

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Saldo Globalbudget 1'792 1'929 1'954 1'992 2'004 2'017 

40 Musikschule, Kultur, Freizeit Aufwand 4'634 5'790 5'476    

Ertrag -2'842 -3'861 -3'522    

Leistungsgruppen        

405 Musikschule  Aufwand 3'523 4'639 4'366    

Ertrag -2'828 -3'845 -3'506    

Saldo 695 794 860    

410 Kultur- und Sportförderung Aufwand 1'035 1'067 1'026    

Ertrag -14 -16 -16    

Saldo 1'021 1'051 1'010    
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415 Wanderwege, Parkanlagen, Tourismus Aufwand 76 84 85 

Ertrag 0 0 0 

Saldo 76 84 85 

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027

Ausgaben 0 0 250 0 0 0 

Einnahmen 0 0 0 0 0 0 

Nettoinvestitionen 70 0 250 0 0 0 

Erläuterungen zu den Finanzen 

Aufgrund der Anpassungen nach der Reform (AFR18) gibt es höhere Kantonsbeiträge als ursprünglich angenommen. Der finale Ent-
scheid fällt im Herbst 2023 und wurde nach aller Voraussicht eingerechnet. Es sind zudem weitere Nachzahlungen aufgrund der Vorjahre 
zu erwarten. 

Sämtliche indirekten Kosten (Abschreibungen, interne Verzinsung, Personalaufwände etc.) werden auf die einzelnen Leistungsgruppen 
umgelegt. Die anfallenden Abschreibungen des Erweiterungsbaus beim Zentrum Grünau wirken sich langfristig auf das Budget im Auf-
gabenbereich 40 aus. Hierhin wird sowohl der Anteil Musikschule als auch der Anteil Vereinsnutzung umgelegt. 

Zentrum Grünau, Neuenkirch 
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AFP 2024-27 50 Gesundheit und Soziales 
* Beschluss ** Kenntnisnahme

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales 
umfasst die Leistungsgruppen 

 500 Kindes- und Erwachsenenschutz

 505 Wohn- und Pflegeheime

 510 Spitex

 515 Krankenversicherung (Prämienverbilli- 
       gung)

 520 Ergänzungsleistungen

 525 Altersbetreuung

 530 Alimentenbevorschussung und -inkasso

 535 Jugendbetreuung

 540 Gesetzliche Sozialhilfe

 545 Gesundheit und Soziales allgemein

 550 Soziale Dienste

Die Gemeinde Neuenkirch führt das Wohn- und 
Pflegezentrum Lippenrüti sowie die Spitex nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.  

Die Gemeinde stellt die Gesundheitsversorgung 
sicher und ist dafür zuständig, dass die nötigen An-
gebote in der Kleinkinder- und Altersbetreuung zur 
Verfügung stehen und deren Bedürfnisse wahrge-
nommen werden. Weitere Aufgaben werden durch 
Leistungsvereinbarungen mit dem Gemeindever-
band KESB Kreis Emmen ausgerichtet. Weiter be-
steht eine Leistungsvereinbarung mit dem Contact 
Luzern und eine Vereinbarung für die Suchtbera-
tung durch die Fachstelle KLICK in Luzern sowie 
mit dem Zentrum für Soziales (Zenso) für den Be-
reich Mütter- und Väterberatung.  

Gemäss § 2 des Sozialhilfegesetzes SHG ist es 
das Ziel der Sozialhilfe, die Hilfebedürftigkeit von 
Menschen zu verhindern, die Folgen von Hilfebe-
dürftigkeit zu mildern und zu beseitigen, die 
Eigenverantwortung, Selbständigkeit und die be-
rufliche Integration zu fördern. Die Gemeinde ver-
fügt über einen polyvalenten Sozialdienst, welcher 
neben der persönlichen und wirtschaftlichen Sozi-
alhilfe auch Mandate im Kindes- und Erwachse-
nenschutz leistet, sowie das Alimentenwesen si-
cherstellt. Zudem wird eine freiwillige Einkom-
mensverwaltung angeboten.

Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Gemeinde ist präventiv tätig und leistet eine 
zeitgemässe Sozialhilfe und Beratung für Hilfebe-
dürftige. 

Die Gemeinde fördert den sozialen Zusammenhalt 
in der Bevölkerung und trägt zur sozialen Sicher-
heit des Einzelnen bei. 

Der Aktionsplan des UNICEF-Labels Kinderfreund-

liche Gemeinde wird laufend umgesetzt. 

Lagebeurteilung 
Die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 
funktioniert sehr gut. Die Gemeinde ist im Bereich 
Gesundheit und Soziales bestens vernetzt und 
bringt ihre Interessen in überregionalen Gremien 
und Verbänden aktiv ein.  

Die Jugendarbeit wurde im Jahr 2020 zusammen 
mit der Unicef überprüft und ein Aktionsplan zur 
Weiterentwicklung erstellt. Die Kinder- und Ju-
gendkommission sichert die Umsetzung dieses Ak-
tionsplans. Die Gemeinde Neuenkirch verfügt über 
eine professionelle und einfach zugängliche Ju-
gendarbeit. 

Die Gemeinde Neuenkirch bietet Betreuungsgut-
scheine für die familienergänzende Betreuung von 
Kindern an und unterstützt damit die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. 

Neben der medizinischen Grundversorgung, die 
von Hausärzten getragen wird, besteht für die am-
bulante Krankenpflege ein Leistungsauftrag mit der 
Spitex. Initiativen von Jung und Alt werden im Rah-
men der Möglichkeiten unterstützt. 

Der kantonale Integrationsauftrag für Asylsu-
chende und Flüchtlinge wird durch eine Freiwilli-
gengruppe (AGAN) unterstützt. 

Aufgrund des Ukraine-Krieges und der damit ein-
gesetzten Flüchtlingswelle hat der Kanton Luzern 
im Sommer 2022 einen Zuweisungsentscheid für 
die Aufnahme von Flüchtlingen erlassen.  Aufgrund 
der aktuellen Situation konnte der Kanton die Zu-
weisung per Ende September 2023 wieder aufhe-
ben. 
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Chancen- und Risikenbetrachtung 

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: Überalterung der Gesellschaft Starker Anstieg der Pflegeplätze mittel 
Bereitstellung ausreichender ambu-
lanter Angebote (Spitex) 

    

Risiko: Steigende Sozialkosten Hohe Belastung der Rechnung hoch 

Frühzeitige Erkennung von Proble-
men, aktive Unterstützung und Be-
gleitung, weitere Zusammenarbeit 
mit Fachinstitutionen  

    

Chance: Aufbau Jugendarbeit 
Begleitetes Freizeitangebot für 
Jugendliche  

hoch 
Förderung Jugendarbeit / Partizipa-
tion der Jugendlichen 

Massnahmen und Projekte  

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten Total ER/IR B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

keine         

Messgrössen 

Messgrösse / Information Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Belegungsgrad im Wohn- und 
Pflegezentrum Lippenrüti  

% 95 100 98 98 98 98 98 

Selbstfinanzierungsgrad Spitex % 65 68 62 62 65 65 65 

Rückerstattungsquote Alimente % 80 67 69 69 70 70 70 

Nettoauszahlung wirtschaftliche 
Sozialhilfe 

Anzahl in  
Tausend 
CHF 

-- 261 352 352 352 352 352 

Entwicklung der Finanzen  

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Saldo Globalbudget 8'848 9'825 9'780 9'876 9'965 10'055 

50 Gesundheit und Soziales 
Aufwand 17'025 18'179 18'615    

Ertrag -8'177 -8'354 -8'835    

Leistungsgruppen        

500 Kindes- und Erwachsenenschutz  

Aufwand 436 500 496    

Ertrag -40 -35 -35    

Saldo 396 465 461    

505 Wohn- und Pflegeheime 

Aufwand 7'719 7'742 8'319    

Ertrag -6'696 -6'862 -7'153    

Saldo 1'023 880 1'166    

510 Spitex 

Aufwand  1'501 1'497 1'518    

Ertrag -970 -975 -972    

Saldo 531 522 546    

  



24 

515 Prämienverbilligung 

Aufwand 1'011 993 1'012 

Ertrag 0 0 0 

Saldo 1'011 993 1'012 

520 Ergänzungsleistungen 

Aufwand 3'246 3'536 3'520 

Ertrag 0 0 0 

Saldo 3'246 3'536 3'520 

525 Altersbetreuung 

Aufwand 25 25 23 

Ertrag 0 0 0 

Saldo 25 25 23 

530 Alimentenbevor- 
schussung / -inkasso 

Aufwand 173 263 178 

Ertrag -128 -177 -120

Saldo 45 86 58 

535 Jugendbetreuung 

Aufwand 116 151 142 

Ertrag 0 0 -3

Saldo 116 151 139 

540 Gesetzliche Sozialhilfe 

Aufwand 2'292 2'458 2'519 

Ertrag -301 -288 -350

Saldo 1'991 2'170 2'169 

545 Gesundheit und 
Soziales allgemein  

Aufwand 219 659 336 

Ertrag -23 0 0 

Saldo 196 659 336 

550 Soziale Dienste 

Aufwand 287 355 551 

Ertrag -19 -17 -202

Saldo 268 338 349 

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027

Ausgaben 0 0 0 0 0 0 
Einnahmen 0 0 0 0 0 0 
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 

Erläuterungen zu den Finanzen 

keine 

Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch 
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AFP 2024-27 60 Bau, Verkehr, Entsorgung 
* Beschluss ** Kenntnisnahme

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Bau, Verkehr und Entsor-
gung umfasst die Leistungsgruppen 

 605 Strassenwesen

 610 Werkdienst

 615 Öffentlicher Verkehr (öV)

 620 Abwasserbeseitigung

 625 Abfallentsorgung

 630 Friedhof- und Bestattungswesen

 635 Bauamt, Raumplanung

Die bauliche Erneuerung von Gemeindestrassen 
und auch deren regelmässige Unterhalt haben in 
der Mehrjahresplanung einen hohen Stellenwert. 
Das gleiche gilt auch für den Unterhalt des ganzen 
Kanalisationsnetzes.  

Die beiden Friedhöfe Hellbühl und Neuenkirch sind 
gemäss dem Friedhofreglement zu verwalten und 
zu unterhalten.  

Das Bauamt ist die Anlaufstelle für Baufragen, er-
teilt Auskünfte zum Zonenplan und zu Gestaltungs-
plänen. Es bearbeitet in Zusammenarbeit mit der 
kommunalen Baukommission auf der Grundlage 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen die anfal-
lenden Baugesuche und Gestaltungspläne, fertigt 
die Bauentscheide zuhanden der Geschäftsleitung 
aus und kontrolliert zusammen mit den beauftrag-
ten Ingenieurbüros die fertig erstellten Bauobjekte. 

Bezug zum Legislaturprogramm 
Gestützt auf die Resultate der Zukunfts- und Er-
gebniskonferenz sowie den raumplanerischen 
Rahmenbedingungen wurde im Herbst 2021 / 
Frühjahr 2022 ein Räumliches Entwicklungskon-
zept (REK) erarbeitet, welches der Ortsplanungs- 
kommission, dem Planerteam und Gemeinderat 
als Grundlage für die weitere Entwicklung der Ge-
meinde dient. Mit der Gesamtrevision der Ortspla-
nung gilt es auch die neuen harmonisierten Baube-
griffe ins Bau- und Zonenreglement zu überführen. 
Im Rahmen der Mitwirkung zur Gesamtrevision der 
Ortplanung fanden im April/Mai 2023 zwei öffentli-
che Informationsveranstaltungen statt, bei welchen 
wertvolle Rückmeldungen eingebracht wurden. Zu-
dem gab es 37 schriftliche Eingaben zu den Pla-
nungsinstrumenten der Ortsplanung. Die schriftli-
chen Eingaben wurden mit einem persönlichen 
Brief beantwortet. Aktuell befinden sich die  

umfangreichen Unterlagen der Ortsplanung in der 
kantonalen Vorprüfung. Im Anschluss daran erfolgt 
voraussichtlich im Frühsommer 2024 die Öffentli-
che Auflage. Es ist vorgesehen, dass der Pla-
nungsprozess der Ortsplanung bis Mitte 2025 ab-
geschlossen werden kann. Weiter gilt es in Zusam-
menarbeit mit der Bevölkerung die Form der künf-
tigen Parkierung auf den verschieden öffentlichen 
Parkplätzen in der ganzen Gemeinde zu klären und 
in ein Parkplatzreglement zu überführen. 

Lagebeurteilung 
Die Entwicklung im Bau- und Verkehrswesen, der 
Raumplanung, der Umwelt und der Volkswirtschaft 
wird wesentlich durch Bund, Kanton und Gemein-
deverbände geprägt. Die im ganzen Gemeindege-
biet in den Wohn- und Schulquartieren eingeführ-
ten Tempo-30-Zonen tragen zur Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmenden bei. Im Rahmen des 
neuen Gesamtmobilitätskonzeptes wird u.a. ge-
prüft, ob Tempo-30-Zonen auch auf verkehrsorien-
tierten Strassen eingeführt werden sollen. 

Die Gemeinde Neuenkirch ist durch den öffentli-
chen Verkehr sehr gut mit Postauto, Bus und Bahn 
erschlossen. 

Der betriebliche Unterhalt der Gemeindestrassen 
wird durch den Werkdienst der Gemeinde sicher-
gestellt. 

Das öffentliche Kanalisationsnetz ist teilweise rund 
50 Jahre alt, besteht aus Haupt- und Nebensam-
melkanälen und ist in den kommenden Jahren ab-
schnittsweise funktionstüchtig und werterhaltend 
zu sanieren. 
Die beiden Friedhöfe Hellbühl und Neuenkirch sind 
gut unterhaltene und gepflegte Ruhestätten. 

Die Entsorgung von Hauskehricht, die Grünabfuhr 
und die Wertstoffsammlungen wird zusammen mit 
privatwirtschaftlichen Unternehmen in einer guten 
Qualität für die Bevölkerung organisiert. 

Die auf den 1. Januar 2022 eingeführte wöchentli-
che resp. zweiwöchentliche Grüngutabfuhr für 
Grün-, Küchen- und Speiseabfälle hat sich gut 
etabliert. Die Entsorgung erfolgt mit Grüngutcontai-
nern, welche an den gleichen Standorten wie die 
Kehrichtabfuhr geleert werden. Astmaterial kann 
gebündelt, bis maximal 20 kg und 150 cm Länge, 
ebenfalls bereitgestellt werden.
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Chancen- und Risikenbetrachtung   

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Ausreichende öffentliche Versor-
gung (inkl. öffentlicher Verkehr, öV) 

Ermöglicht Wohnen in Neuen-
kirch bis ins hohe Alter 

mittel 
Erhalt und Sicherstellung einer  
guten öffentlichen Versorgung 

Chance: Massvolle Weiterentwicklung der 
Siedlungsgebiete 

Verbleib von jungen Einwohnern 
in der Gemeinde  

mittel 
Massvolle Förderung der Verdich-
tung in den bestehenden Baugebie-
ten 

Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten Total ER/IR B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Sanierung Gemeinde- und Gü-
terstrassen 

Laufend 900 IR 0 0 300 300 300 

Sanierung von  
ARA-Leitungen  

Laufend 1’535 IR 325 310 300 300 300 

Sanierung Willistatt- und Kirch-
mattstrasse   

Um- 
setzung 

640 IR 340     

Oberflächenwasser-Massnah-
men, Ergänzung öffentliche Be-
leuchtung Rippertschwand-
strasse   

 440 IR 125     

Gesamtrevision  
Ortsplanung 2020 – 2024  A  

 
Start 2020 

750 IR 250 125    

Personenunterstände bei Bus-
haltestellen  B 

Start 2023 300 IR 150 150    

Ersatzanschaffung Kommunal-
fahrzeug   

Um- 
setzung 

195 IR 195     

Messgrössen 

Messgrösse / Information Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Deckungsgrad Kosten Entsor-
gungsplatz  
Maiengrüen, Neuenkirch  

% 85 91 100 100 100 100 100 

Preis Abwasser CHF/m3 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

Höhe Kehrichtgrund- 
gebühr (Standard- 
Wohnung)  

CHF <=105 105 105 105 105 105 105 
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Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Saldo Globalbudget 2'532 2'741 2'901 3'095 3'137 3'172 

60 Bau, Verkehr und Entsorgung 
Aufwand 4'427 4'551 4'966    

Ertrag -1'894 -1'810 -2'066    

Leistungsgruppen        

605 Strassenwesen 

Aufwand 1'044 1'094 1'113    

Ertrag 0 0 0    

Saldo 1'043 1'094 1'112    

610 Werkdienst 

Aufwand 346 309 574    

Ertrag -346 -309 -574    

Saldo 0 0 0    

615 Öffentlicher Verkehr (öV) 

Aufwand 927 962 932    

Ertrag -28 -27 0    

Saldo 899 935 932    

620 Abwasserbeseitigung 

Aufwand  948 935 949    

Ertrag -948 -935 -949    

Saldo 0 0 0    

625 Abfallentsorgung 

Aufwand  395 403 408    

Ertrag -395 -403 -408    

Saldo 0 0 0    

630 Friedhof- und Bestattungswesen 

Aufwand  182 222 211    

Ertrag -32 -35 -35    

Saldo 150 187 176    

635 Bauamt, Raumplanung 

Aufwand 585 625 780    

Ertrag -145 -100 -100    

Saldo 440 525 680    

 
 
 

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Ausgaben 442 2'033 1 1’345 1'600 600 600 
Einnahmen -151 -150 -150 -150 -150 -150 
Nettoinvestitionen 291 1'883 1’195 1'450 450 450 

 
1 inklusive Übertrag von TCHF 586 aus Budget 2023 

Erläuterungen zu den Finanzen  

 

A Für die Gesamtrevision der Ortsplanung sind in den Jahren 2020 - 2024 CHF 750'000 eingestellt. Die Ortsplanungskommission hat 
ihre Arbeit im September 2019 aufgenommen. Mit der Bevölkerung fand am Freitag/Samstag, 29./30. Januar 2022 im  
Rahmen der Erarbeitung des Siedlungsleitbildes eine Online-Zukunftskonferenz statt. Der Entwurf des Siedlungsleitbildes mit den ein-
geflossenen Inputs aus der Zukunftskonferenz wurde der Bevölkerung im Rahmen einer Ergebniskonferenz am 10. November 2022 
vorgestellt. Das daraus entstandene Räumliche Entwicklungskonzept (REK) dient nun als Grundlage für die Erarbeitung der verschie-
denen Planungsinstrumente der Ortsplanung. Im April/Mai 2023 fand zu den bis in diesem Zeitpunkt erarbeiteten Planungsinstrumente 
(Bau- und Zonenreglement, Zonenplan u.a.) ein Mitwirkungsverfahren statt. Aktuell erfolgt die kantonale Vorprüfung und in der Folge 
findet die öffentliche Auflage der neuen Ortsplanung statt. Der Abschluss der Gesamtrevision der Ortsplanung ist auf Mitte 2025 vorge-
sehen. 
 
B Im Rahmen der Legislaturplanung 2020-2024 prüft der Gemeinderat die Ergänzung von Personenunterständen bei Bushaltestellen 
ohne Witterungsschutz. Für eine erste Teilumsetzung sind im Budget 2024 CHF 150'000 eingestellt. 
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AFP 2024-27 70 Umwelt und Volkswirtschaft 
* Beschluss ** Kenntnisnahme

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Umwelt und Volkswirtschaft 
umfasst die Leistungsgruppen 

 705 Gewässer- und Naturschutz

 710 Volkswirtschaft allgemein

 720 Land- und Forstwirtschaft

Die Gemeinde erledigt die Aufgaben im Bereich 
Gewässer- und Naturschutz sowie Jagd, Fischerei 
und Forstwirtschaft. 

Die Wirtschaftsförderung des Kantons Luzern wird 
unterstützt und die Beziehungen zum lokalen Ge-
werbe sowie der Landwirtschaft werden gepflegt. 

Landwirtschafts- und Naturschutzthemen werden 
aktiv durch eine Arbeitsgruppe begleitet.  

Die Gemeinde Neuenkirch betreibt in Sempach 
Station die regionale Tierkörpersammelstelle.

Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Gemeinde Neuenkirch geht Naturschutzthe-
men aktiv an. Regelmässige Landwirtschafts- und 
Naturschutzveranstaltungen zu diversen aktuellen 
Themen werden organisiert. Dabei wird auch ein 
Fokus auf Naturschutz, Biodiversität, Garten, Wald 
etc. gelegt. 

Die Gemeinde setzt die Massnahmen aus dem 
Energiestadtlabel um. Im Jahr 2024 wird ein Au-
genmerkt auf Energie und Biodiversität im Sied-
lungsraum gelegt. 

Lagebeurteilung 
Die Qualität der Naherholungsgebiete und -plätze 
in der Gemeinde Neuenkirch erfordert viel Auf-
merksamkeit sowie die stetige proaktive Mitwir-
kung der Gemeinde. Die Anforderungen und die 
Nutzung durch die Bevölkerung steigen. 
Zudem erhält die Gemeinde neue Aufgaben hin-
sichtlich der Herausforderungen in den Bereichen 
Klima, Biodiversität und Energie, welche in die be-
stehenden Strukturen einzubetten sind.

Chancen- und Risikenbetrachtung 

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: Zunehmender Siedlungsdruck 
Zielkonflikte von Privatpersonen, 
Landwirten, Naturschützer 

mittel Aufklärung und Kommunikation 

Risiko: ungewollte Ausbreitung invasiver 
Neophyten und einheimischer Pflanzen 

Einbussen von Landwirtschaftser-
trägen; Lockerung der Böden in 
ungünstigen Bereichen (Bach-
ufer) 

mittel 

Niederschwellige Bewirtschaftung 
der Neophytenbestände sowie  
systematische Aktualisierung der 
Bestände. 
Gezielte situative Bekämpfung und 
Weiterentwicklung der kommunalen 
Bekämpfungsstrategie. 

Risiko: Durch die erhöhte Marktdynamik 
und die Änderung von gesetzlichen Vorga-
ben (Agrarpolitik) nimmt der Druck auf die 
Landwirtschaft zu und Massnahmen zur 
Erreichung von übergeordneten Zielen 
werden nur verzögert ergriffen. 

Betriebliche Veränderungen auf-
grund von Umstrukturierung oder 
Betriebsaufgaben wirken sich auf 
das komplexe System der Land-
wirtschaft mit vor- und nachgela-
gertem Gewerbe aus. Die Ziele 
im Bereich Landwirtschaft, Grün- 
und Erholungsräume sowie Na-
turschutz werden dadurch nicht 
erreicht. 

mittel 

Regelmässige Landwirtschafts- und 
Naturschutzveranstaltungen zu di-
versen aktuellen Themen werden 
organisiert 
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Massnahmen und Projekte  

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten Total ER/IR B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Niederschwellige  
Bewirtschaftung der  
Neophytenbestände A 

Umset-
zung 

21 ER      

Sanierung und Erneuerung der 
Seebelüftungsanlagen B 

 350 
IR 
ER 

0 
40 

310 
94 

0 
50 

0 
50 

0 
50 

 

A Betreffend invasive Neophyten sind bereits länger Anstrengungen im Gange, diese proaktiv und wirkungsvoll zu bewirt-
schaften. Auf Bundes- und Kantonsebene finden immer wieder Diskussionen darüber statt, schärfere Vorgaben und wir-
kungsvolle Massnahmen zu ergreifen. Seit dem Jahr 2020 werden die Bestände niederschwellig innerhalb der Arbeits-
gruppe Landwirtschaft bewirtschaftet.  

B An der öffentlichen Generalversammlung im März hat der Seeverband aufgezeigt, dass grössere Investitionen anstehen, 
um die seeinternen Massnahmen weiterhin nachhaltig und sinnvoll auszuführen. Die Anlagen im Wasser, um dem See 
Luft oder Sauerstoff zuzuführen sind Spezialanfertigungen und müssen neu hergestellt, getestet und eingebaut werden. 
Dies verursacht grössere Investitionskosten. Ebenfalls sind in der laufenden Rechnung mit leicht höheren einmaligen Kos-
ten zu rechnen, da bestimmte kleinere Anlagen optimiert und eine Photovoltaikanlage installiert wird. 

Messgrössen         

Messgrösse / Information Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Informationsveranstaltungen 
Landwirte 

Anzahl > 1 3 3 3 3 3 3 

Teilnehmer Vernetzungsprojekt 
Neuenkirch 

% >50  73 75 75 75 75 75 

Kontaktgespräche mit  
Firmen und Gewerbeverein  

Anzahl 3 3 3 3 3 3 3 

Sitzungen Arbeitsgruppe Land-
wirtschaft 

Anzahl > 2 3 3 3 3 3 3 

Entwicklung der Finanzen  

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Saldo Globalbudget 150 165 171 186 186 186 

70 Umwelt und Volkswirtschaft 
Aufwand 443 488 485    

Ertrag -293 -323 -313    

Leistungsgruppen        

705 Gewässer- und  
Naturschutz 

Aufwand 289 310 343    

Ertrag -237 -273 -277    

Saldo 52 37 66    

710 Volkswirtschaft  
allgemein 

Aufwand 10 10 9    

Ertrag -3 0 -3    

Saldo 7 10 6    

720 Land- und Forstwirtschaft 

Aufwand 144 168 133    

Ertrag -53 -50 -33    

Saldo 91 118 100    
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Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027

Ausgaben 65 0 310 0 0 0 
Einnahmen 0 0 0 0 0 0 
Nettoinvestitionen 65 0 310 0 0 0 

Erläuterungen zu den Finanzen 

keine 

Herbststimmung im Mittler-Homel, Neuenkirch 
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AFP 2024-27  80 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 
* Beschluss ** Kenntnisnahme

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Liegenschaften des Verwal-
tungsvermögens umfasst die Leistungsgruppen 

 800 Verwaltungsräume B

 805 Feuerwehrgebäude

 810 Schulliegenschaften

 815 Musik- und Kulturräume

 820 Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti C

 825 Entsorgungsanlagen

 830 Friedhofanlagen

Eine zeitgemässe und funktionierende Infrastruktur 
für die Volksschule, das Wohn- und Pflegeheim, 
die Musikschule, die Feuerwehr, die Verwaltung, 
die Entsorgung, das Bestattungswesen, die Spiel-
gruppe, die Ludothek sowie für verschiedene Ver-
eine steht zur Verfügung. 

Strategische Verantwortlichkeit: 
B  Aufgabenbereich 90 Finanzen und Steuern 
C  Aufgabenbereich 50 Gesundheit und Soziales 

Bezug zum Legislaturprogramm 
Der stetige bauliche Unterhalt, gewisse Erneuerun-
gen und auch Erweiterungsbauten sind durch eine 
weitsichtige Planung und geeignete Wachstums-
prognosen in der Mehrjahresplanung zu berück-
sichtigen. Für die die Liegenschaften in allen Orts-
teilen der Gemeinde Neuenkirch ist eine Liegen-
schaftsstrategie mit Fachbegleitung in Bearbei-
tung. 

Die Schulraumplanung für Hellbühl ist in Bearbei-
tung, damit für die langfristige Entwicklung der 
Schule, Tagesstrukturen, Musikschule und der 
Vereine genügend Platz für Bildung und Kultur be-
steht. 

Lagebeurteilung 
Die Infrastrukturanlagen der Gemeinde befinden 
sich in einem überwiegend guten Zustand. Im 
Schulhaus Hellbühl mussten einige bauliche Mas-
snahmen gegen Feuchtigkeit durchgeführt werden. 
Die Sanierung des Sportplatzes wird Ende Oktober 
2023 abgeschlossen sein. Aufgrund der Anwachs-
phase des Rasens kann die Nutzung ab Frühjahr 
2024 wieder freigegeben werden. Die nutzenden 
Vereine wurden entsprechend informiert. Die Sa-
nierung der Dreifachturnhalle ist bis auf wenige 
kleine Mängel abgeschlossen. Die definitive Bau-
abrechnung ist noch ausstehend.  

Die Aufstockung im Zentrum Grünau ist mehrheit-
lich abgeschlossen. Es werden Mehrkosten erwar-
tet, jedoch benötigen die letzten Abschlussarbeiten 
mehr Zeit als erwartet und die Abrechnung erfolgt 
mit der Jahresrechnung 2023.  

Die letzten Aussenarbeiten im Wohn- und Pflege-
zentrum Lippenrüti stehen in der Schlussphase. 
Die definitive Bauabrechnung wird ebenfalls mit 
der Jahresrechnung 2023 vorgelegt. 

Chancen / Risikenbetrachtung 

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: Vernachlässigung Liegenschafts-
unterhalt aufgrund fehlender Ressourcen 

Wertverlust der Liegenschaften, 
Investitionsstau 

mittel 
Ausführung des Liegenschaftsunter-
haltes gemäss langfristiger Sanie-
rungsplanung  

Chance: Frühzeitige strategische Ausrich-
tung bestimmter Liegenschaften 

Kurzfristige Projekte oder Be-
darfe werden umgesetzt ohne 
eine langfristige Strategie zu  
verfolgen 

mittel 

Für die Liegenschaften der Ge-
meinde Neuenkirch wird die Liegen-
schaftsstrategie in Zusammenarbeit 
mit einer Fachperson weiter erarbei-
tet.  

Risiko: ungenügende Raumsituation in 
Hellbühl verstärkt sich 

Arbeitsbedingungen für Musik-
schule, Schule sowie die kultu-
relle Vielfalt leiden darunter 

hoch 

Die Räume in Hellbühl werden er-
weitert, damit für die langfristige Ent-
wicklung der Schule, Tagesstruktu-
ren, die Musikschule und die  
Vereine genügend Platz für Bildung 
und Kultur besteht. 
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Massnahmen und Projekte    

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten Total ER/IR B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Liegenschaftsstrategie Ge-
meinde Neuenkirch 

Umset-
zung 

80 IR 0 80 0 0 0 

Projektierung Erweiterung der 
Schulräumlichkeiten in Hellbühl A 

Planung 10'200 IR 200 200 500 3'500 4'000 

Ersatz Immobilien Wohn- und 
Pflegezentrum Lippenrüti  

Planung/ 
Umset-
zung 

68 IR 20 48 0 0 0 

Ersatz Mobilien Wohn- und Pfle-
gezentrum  
Lippenrüti  

Planung/ 
Umset-
zung 

154 IR 48 106 0 0 0 

Sanierung Schulanlagen, Son-
neweid 2 B 

Planung 4'000 IR 0 300 3'700 0 0 

Tür Umbau Schulanlage Grünau 
und Sonnenweid 

Pla-
nung/Um-
setzung 

92 IR  92 0 0 0 

Erweiterung und Anpassung Bü-
roräumlichkeiten Gemeindever-
waltung C 

Umset-
zung 

412 IR 42 370 0 0 0 

 
A Der Platzbedarf in Hellbühl seitens der Schule, Tagesstrukturen und Musikschule ist heute nicht mehr gedeckt. Daher 

wird ab dem Jahr 2022 innerhalb einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aller genannten Interessensgruppen eine nachhaltige 

Lösung für die Erweiterung der Räumlichkeiten in Hellbühl diskutiert. Die Lösung soll sowohl für die Schule, Tagesstruk-

turen, Musikschule und Vereine langfristig ausgelegt sein. 

B Durch die Umstellung der Sekundarschule vom getrennten ins kooperative Modell ist ein erhöhter Bedarf an Fachräum-

lichkeiten ausgewiesen. Sowohl das Schulhaus Sonneweid 2 wie auch das Primarschulhaus Grünau sind aktuell komplett 

ausgelastet. Weiter muss festgehalten werden, dass die Tagesstrukturen aktuell im Pavillon untergebracht sind, welcher 

das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, Mit dem Planungskredit soll mit Fachpersonen eine optimale Lösung erarbeitet 

werden. 

C Durch die Reorganisation der Gemeindeführung und der damit verbundenen Stärkung der operativen Führungsebene 

(zusätzliche Bereichsleitende im Verwaltungskader und Fachbearbeitung) sind interne bauliche Massnahmen zur Bereit-

stellung der Büroinfrastruktur in der Gemeindeverwaltung notwendig. Gleichzeitig werden die Büro- und Sitzungsräumlich-

keiten mit Klimageräten ausgerüstet.  

Messgrössen 

Messgrösse / Information Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Anteil erneuerbarer  
Energie Heizungen  
Gemeindeliegenschaften 

% 70 63 77 70 75 75 75 

GVL-Summe aller gemeindeei-
genen Liegenschaften 

TCHF  96'493 101'000 106'830    
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Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027

Saldo Globalbudget 0  0 0 0 0 0 

80 Liegenschaften VW 
Aufwand 5'355 5’506 5'804 

Ertrag -5'355 -5'506 -5'804

Leistungsgruppen 

800 Verwaltungsräume 

Aufwand 122 129 116 

Ertrag -122 -129 -116

Saldo 0 0 0 

805 Feuerwehrgebäude 

Aufwand 41 54 54 

Ertrag -41 -54 -54

Saldo 0 0 0 

810 Schulliegenschaften 

Aufwand 4'066 4’187 4'460 

Ertrag -4'066 -4’187 -4'460

Saldo 0 0 0 

815 Musik- und Kulturräume 

Aufwand 317 345 340 

Ertrag -317 -345 -340

Saldo 0 0 0 

820 Wohn- und Pflegezentrum 

Aufwand 757 738 801 

Ertrag -757 -738 -801

Saldo 0 0 0 

825 Entsorgungsanlagen 

Aufwand 29 29 28 

Ertrag -29 -29 -28

Saldo 0 0 0 

830 Friedhofanlagen 

Aufwand 23 23 5 

Ertrag -23 -23 -5

Saldo 0 0 0 

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027

Ausgaben 6'623 1'015 1'196 4'200 3'500 4'000 
Einnahmen -7 0 0 0 0 0 
Nettoinvestitionen 6'616 1'015 1'196 4'200 3'500 4'000 

Erläuterungen zu den Finanzen 

Sämtliche im Aufgabenbereich Liegenschaften Verwaltungsvermögen anfallenden Nettokosten werden auf die anderen Aufgabenbe-
reiche verteilt und umgelegt. Aus diesem Grund erscheint im Saldo Globalbudget eine 0.   

Schulanlage Sempach Station 
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AFP 2024-27 90 Finanzen und Steuern 
* Beschluss ** Kenntnisnahme

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Finanzen und Steuern um-
fasst die Leistungsgruppen 

 900 Steueramt

 905 Rechnungswesen und Informatik

 910 Teilungsamt

 915 Liegenschaften Finanzvermögen A

 925 Ordentliche Steuern

 930 Sondersteuern

 935 Finanzausgleich

 940 Zinsen aus Fibu

 946 Finanzvermögen

 960 Abschluss

Der Gemeinderat hält an der bisherigen umsichti-
gen und auf Sicherheit ausgelegten Finanz- und 
Ausgabenpolitik fest. Ausgaben und Investitionen 
werden nur ausgelöst, sofern diese unbedingt not-
wendig sind. Der Finanzhaushalt ist so zu gestal-
ten, dass die Gemeinde langfristig finanziell hand-
lungsfähig bleibt und künftige Herausforderungen 
bewältigen kann. Der Finanzhaushalt muss struk-
turell ausgeglichen sein. 

A Strategische Verantwortlichkeit:

 Grundstücke Lippenrüti (KTR 90.9630.01) 

 Aufgabenbereich 70 Umwelt/Volkswirtschaft 

Bezug zum Legislaturprogramm 
Die Gemeinde Neuenkirch setzt auf ein qualitatives 
Wachstum, um im kantonalen Vergleich ein über-
durchschnittliches Steuerkraftwachstum zu errei-
chen. 

Die künftige Planung basiert auf der im Sommer 
2021 überarbeiteten Finanz- und Steuerstrategie. 
Darin enthalten sind die Effekte der früheren Rech-
nungsabschlüsse sowie die Auswirkungen auf-
grund der Finanzreform AFR 18.

Für das gemeindeeigene Bauland im Gebiet 
Krauerhusegg ist ein Gestaltungsplan zu erarbei-
ten. 

Lagebeurteilung 

Die Steuerstruktur der Gemeinde Neuenkirch ist 
ausgewogen. Auf Grund des hohen Grundeigentü-
meranteils (Hauseigentümer) resultieren gute und 
gleichmässige Steuererträge. Bei den Steuerzah-
lenden bestehen heute keine grossen Klumpenrisi-
ken mehr. Der Steuerfuss von Neuenkirch soll sich 
rangmässig in der ersten Hälfte der Gemeinden 
des Kantons Luzern bewegen.  

Die Gemeinde Neuenkirch verfügt im Gebiet 
Krauerhusweg / Krauerhusegg über eigene Bau-
landreserven und weiteres UeG-Land. Die einge-
zonten Flächen können bei Bedarf für gezielte 
Überbauungen eingesetzt werden. 

Der noch immer anhaltende Ukrainekrieg sowie die 
neuen Krisenherde und die damit verbundene ge-
opolitische und weltwirtschaftliche Entwicklung (In-
flation und Rohstoffengpässe) erschweren die Pla-
nung der Steuererträge für das Jahr 2024 und der 
Folgejahre. Wie sich der bisherige und auch künf-
tige Verlauf der Krise sowie die drohende Inflation 
inklusiv Zins- und Kostenentwicklung auf die Steu-
ererträge auswirken werden, kann im heutigen 
Zeitpunkt nicht genau ermittelt werden. Ein wesent-
licher Faktor für die kommenden Jahre ist das ver-
änderte Zinsniveau. Aufgrund des markanten An-
stiegs wird die Beschaffung von Fremdkapital deut-
lich teurer. Dies wirkt sich auf das Finanzergebnis 
aus. Im Budget 2024 wurden daher die Steuerer-
träge sowie die Zinsbelastung entsprechend vor-
sichtig eingesetzt. 
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Chancen- und Risikenbetrachtung 

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Ausgewogene Steuerstruktur 
Planbare Steuereinnahmen, ge-
ringes Klumpenrisiko 

hoch 
Neuenkirch als attraktive Wohnge-
meinde weiter fördern 

Risiko: Kantonale Sparpakete 
Höhere Kosten; Auswirkungen 
auf Gemeindebudget 

hoch 
Gegebenenfalls Einflussnahme 
via VLG und Kantonsräte 

Energiekrise / Inflation 

Steuerausfälle zufolge wirtschaft-
licher Unsicherheit (Inflation, Zin-
sentwicklung, Kostenentwicklung 
bei Energie, Personal, Material,  
Logistik, IT, Versicherungen, Ver-
sorgungssicherheit Energie); 
Auswirkungen auf das Steuer-
budget 

hoch 

Mindererträge bei den Steuerein-
nahmen, welche zu einem allfälli-
gen Aufwandüberschuss führen, 
müssen mit früheren Ertragsüber-
schüssen aus dem Eigenkapital 
ausgeglichen werden.  

Massnahmen und Projekte 

(Kosten in Tausend CHF) Status Kosten Total ER/IR B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Erarbeitung Projekt Krauerhus-
egg 

Planung ER 

Finanzausgleich -  
Wirkungsbericht 2017 / AFR18 

Planung ER 

Messgrössen 

Messgrösse / Information Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Stand definitiver Steuerveranla-
gungen aktuelle Periode per 
Ende Jahr 

% 
Mind. 85 
(Vorgabe 

Kanton) 
86 85 85 85 85 85 

Steuerfuss (Beschluss) 
Steuerfuss 

Einheiten 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 

Abschreibungen von Steuerer-
trägen 

% < 0.50 0.45 0.30 0.40 0.40 0.40 0.30 

Anzahl steuerpflichtige natürli-
che Personen (Wohnsitz Neuen-
kirch) 

Anzahl -- 4'209 4'150 4’200 

Ortsteil Sempach Station 



 

36 

Entwicklung der Finanzen  

Erfolgsrechnung 
(Kosten in Tausend CHF) 

R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Saldo Globalbudget -23’125 -25'414 -26'049 -25'558 -26'141 -26'737 

90 Finanzen und Steuern 
Aufwand 3’403 1'671 2'070    

Ertrag -26'528 -27’085 -28'119    

Leistungsgruppen        

900 Steueramt 

Aufwand 478 511 560    

Ertrag -161 -161 -161    

Saldo 317 350 399    

905 Rechnungswesen und Informatik 

Aufwand  479 558 593    

Ertrag -479 -558 -593    

Saldo 0 0 0    

910 Teilungsamt 

Aufwand 52 71 76    

Ertrag -47 -30 -30    

Saldo 5 41 46    

915 Liegenschaften Finanzvermögen 

Aufwand 266 275 317    

Ertrag -93 -101 -124    

Saldo 173 174 193    

925 Ordentliche Steuern 

Aufwand  82 64 65    

Ertrag -20'059 -19'308 -20'252    

Saldo -19'977 -19'244 -20'187    

930 Sondersteuern 

Aufwand 9 9 10    

Ertrag -858 -685 -660    

Saldo -849 -676 -650    

935 Finanzausgleich 

Aufwand 44 44 44    

Ertrag -3'350 -3'632 -3'929    

Saldo -3'306 -3'588 -3'885    

940 Zinsen aus Finanzbuchhaltung 

Aufwand 117 139 405    

Ertrag -1'171 -1'280 -1'305    

Saldo -1'054 -1'141 -900    

946 Finanzvermögen 

Aufwand 1 0 0    

Ertrag 0 0 0    

Saldo 1 0 0    

960 Abschluss  

Aufwand 1’875 0 0    

Ertrag -310 -1’331 -1’065    

Saldo 1’565 -1’331 -1’065    

 
 
 

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2022 B 2023 *B 2024 **P 2025 **P 2026 **P 2027 

Ausgaben 0  0 0 0 0 0 
Einnahmen 0 0 0 0 0 0 
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 
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Erläuterungen zu den Finanzen 

 
Für das prognostizierte reale Wachstum des laufenden Steuerertrages 2024 wird bei den natürlichen und juristischen Personen ein 
Zuwachs von 2.4 % erwartet.    
 
Der Gemeinderat beantragt, den Stimmberechtigten für das Budget 2024 einen Steuerfuss von 1.85 Einheiten (wie bisher) zu 
beziehen. 

Die Erfolgsrechnung Budget 2024 schliesst bei einem Totalaufwand von CHF 60'101'965.40 und Erträgen von CHF 59'347'158.25 
mit einem Mehraufwand von CHF 754'807.15 ab.  

Die Investitionsrechnung Budget 2024 schliesst mit Ausgaben von CHF 2'718'400 und Einnahmen von CHF 150'000 mit Netto-
investitionen von CHF 2'568'400 ab. 

Zusammenfassung personelle Informationen alle Bereiche 

Informationen Art  R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

         
Pensen Gemeinderat VZÄ*  2.40 2.40 2.20 2.00 2.00 2.00 

Pensen  
Gemeindeverwaltung 

VZÄ  
13.70 14.20 16.30 18.30 18.30 18.30 

Pensen Wohn- und  
Pflegezentrum 

VZÄ  
53.30 57.90 57.70 57.70 57.70 57.70 

Pensen Spitex VZÄ  8.50 6.80 6.40 6.40 6.40 6.40 

Pensen Werkdienst VZÄ  4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 

Pensen Hausdienst 
Schulliegenschaften 

VZÄ  
10.50 11.00 10.50 10.50 10.50 10.50 

Ausbildungsplätze  
Gemeindeverwaltung 

Anzahl  
3 3 3 3 3 3 

Ausbildungsplätze  
Wohn- und Pflegezentrum 
Lippenrüti 

Anzahl  
4 8 9 9 9 9 

Ausbildungsplätze Spitex 
Neuenkirch 

Anzahl  
2 2 1 1 1 1 

* Vollzeitäquivalente (Vollzeitstellen)      
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Antrag des Gemeinderates Neuenkirch zum Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2027 und 
zum Budget 2024 an die Stimmberechtigten 
 
Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 - 2027 und das Budget für 
das Jahr 2024 verabschiedet und beantragt folgendes:  
 
1. Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 - 2027 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.  
 
 
2. Das Budget für das Jahr 2024 sei mit einem Aufwandüberschuss von CHF 754'807.15, Investiti-

onsausgaben von CHF 2'718’400 einem Steuerfuss von 1.85 Einheiten (wie bisher) sowie den po-
litischen Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche zu beschliessen.  

 
 
3. Der Bericht der Rechnungskommission vom 25. Oktober 2023 zum Aufgaben- und Finanzplan für 

die Periode 2024 - 2027 und das Budget für das Jahr 2024 wird von den Stimmberechtigten wie 
folgt zur Kenntnis genommen: 

 
Bericht der Rechnungskommission Neuenkirch an die Stimmberechtigten der Gemeinde 
Neuenkirch  
 
Als Rechnungskommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 
01.01.2024 bis 31.12.2027 und das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl.  
Steuerfuss für das Jahr 2024 der Gemeinde Neuenkirch beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt 
der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget den 
gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als nachhaltig.  
 
Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 1.85 Einheiten beurteilen wir als notwendig.  
 
Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 754'807.15 inkl. 
einem Steuerfuss von 1.85 Einheiten sowie Bruttoinvestitionen von CHF 2'718'400.00 zu genehmi-
gen.  
 
 

Neuenkirch, 25. Oktober 2023 
 
 

Rechnungskommission Neuenkirch  
Philipp Amrein, Neuenkirch, Präsident 
Thomas Kämpfer, Neuenkirch  
Michael Miltenberger, Sempach Station 
Thomas Muff, Neuenkirch  
Thomas Vogel, Neuenkirch  
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4. Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht zum Aufgaben- und Finanzplan und zum Budget 
für die Periode 2023 - 2026 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:  

 
 "Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2023 sowie der Aufgaben- und  

Finanzplan 2023 - 2026 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvor-
schriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die  
Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss 
Bericht vom 17. Januar 2023 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen 
erfordern würden."  

 
 
6206 Neuenkirch, 25. Oktober 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaillierte Budgetunterlagen 2024 

Alle detaillierten Unterlagen zum Budget 2024 und zum Aufgaben- und Finanzplan können auf der 
Homepage www.neuenkirch.ch unter Politik / Budgets heruntergeladen und eingesehen werden. Je-
der Stimmberechtigte kann die ausführliche Erfolgsrechnung und weitere Unterlagen in Papierform 
bei der Gemeindeverwaltung Neuenkirch telefonisch (Tel. 041 469 72 72) oder per E-Mail  
gemeinde@neuenkirch.ch kostenlos anfordern.  
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Traktandum 2 

Beschluss über die Revision der Gemeindeordnung der Gemeinde Neuenkirch 

Wir als Mitarbeitende, Kaderteam, Geschäftsleitung und Gemeinderat stehen für die Organisationsänderung in 
den Startlöchern bereit! 

Im Jahr 2022 kündigte der Gemeinderat an die Gemeindeordnung zu überprüfen und anzupassen, um 
Rahmenbedingungen für eine moderne Gemeindeführung schaffen zu können. In den Anpassungs-
prozess wurden sowohl Mitarbeitende als auch strategisch tätige Amtsträger einbezogen. Nun stimmt 
die Gemeindeversammlung über die neue Gemeindeordnung ab. 

Dazwischen liegt ein grosses Stück Arbeit, welches durch eine externe Begleitung zusammen mit dem 
Gemeinderat sowie unter Mitwirkung der Verwaltung, den Parteien und der ganzen Bevölkerung von 
Neuenkirch gestaltet wurde. 

Wir sind auf der Zielgeraden angelangt und erledigen bis zum Start der neuen Organisation am 1. Sep-
tember 2024 noch die letzten Vorbereitungsarbeiten. Unsere Organisationsanpassung bedeutet Ver-
änderung! Die zukünftigen Bereichsleitungspersonen sind für den operativen Betrieb verantwortlich 
und werden die Gemeindeverwaltung mit positiver und inspirierender Führungsarbeit weiterentwickeln. 
Der zukünftige Gemeinderat konzentriert sich auf die strategisch politischen Themen, deren Zielerrei-
chung sowie die Gemeindeentwicklung. 

Die Gemeinde Neuenkirch ist mit ihrer Organisationsanpassung eine unter vielen andere Gemeinden 
aus der Region, welche ebenso im Umbruch stehen und ihre Strukturen den veränderten Anforderun-
gen anpassen. Im Mittelpunkt unserer Organisationsentwicklung stehen die Menschen. Sie tragen die 
Veränderungen mit und leben diese im Alltag. Sie sind entscheidend für die erfolgreiche Neuausrich-
tung. All dies vermag die alleinige Organisationsform nicht erwirken. Wir als Gemeinderat, wir als Füh-
rungskader und wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen uns gegenseitig und befähigen 
uns diesen Wandel erfolgreich anzugehen. 

Wir freuen uns auf diese Veränderung und wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung, welche wir 
aus der Bevölkerung dazu spüren dürfen! Im folgenden Abschnitt informieren wir Sie über die Meldun-
gen, welche aus dem Vernehmlassungsprozess aus der Bevölkerung eingegangen sind. 
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Mitwirkungsbericht zur Revision Gemeindeordnung 
 
Ausgangslage 
 
Der Gemeinderat hat sich anfangs 2022 entschieden, die Gemeindeorganisation zu überprüfen, um 
sowohl auf operativer als auch auf strategischer Ebene Rahmenbedingungen zu schaffen, welche den 
heutigen Erfordernissen einer Gemeindeführung umfassend Rechnung tragen. So wurde eine externe 
Beraterin mandatiert, welche seit Sommer 2022 verschiedene Workshops und Arbeitssitzungen 
durchgeführt, und zusammen mit dem Gemeinderat sowohl eine Ist-Analyse erstellt als auch einen 
möglichen Soll-Zustand skizziert hat. Die Gemeindeordnung (GO) als auch die Organisationsverord-
nung (OV) wurden daraufhin durch den Gemeinderat überarbeitet. 
 
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung, erarbeitete die operati-
ven Managementgrundlagen. 
 
Ein umfassendes Mitwirkungsverfahren in zwei Phasen 
 
An zwei öffentlichen Partizipationsveranstaltungen vom 27. Oktober 2022 und 27. Februar 2023 
brachte sich die Bevölkerung zu den Rahmenbedingungen und der zukünftigen Organisation der Ge-
meinde ein und gab dem Gemeinderat diverse Themen zur Vertiefung mit. Ebenfalls hatte die Bevöl-
kerung zwischen dem 5. Juli 2023 und dem 25. August 2023 die Gelegenheit sich in der ordentlichen 
Mitwirkung über definitiven Vorlagen für die Gemeindeversammlung einzugeben. Die Dokumente wa-
ren auf der Website der Gemeinde öffentlich aufgeschaltet. Abgestimmt wird am 27. November 2023 
über die Gemeindeordnung, welche die Rahmenbedingungen für die Organisation festlegt. Orientie-
rend dazu sind das Organigramm, die Organisationsverordnung und weitere organisatorische Grund-
lagen veröffentlicht worden.  
 
Mitwirkungsantworten zur Revision der Gemeindeordnung 
 
Zu den überarbeiteten Dokumenten, basierend aus den beiden Mitwirkungsveranstaltungen gingen 
vier schriftliche Rückmeldungen während dem Vernehmlassungsprozess mit Bemerkungen und Emp-
fehlungen ein. Es wurden teilweise auch erneut Themen aus den Veranstaltungen aufgenommen und 
präzise nachgefragt. Wir fassen die Themen und Stellungnahmen nachfolgend zusammen, mit dem 
jeweiligen Anliegen als Titel. 
 
 Die Baukommission als wichtiger Baustein fehlt im Organigramm. 

Diese Feststellung ist korrekt. Der Gemeinderat schätzt die Baukommission und erachtet sie als 
zentrale und wichtige beratende Kommission. Rein von der Eingliederung ist sie eine beratende 
und vom Gemeinderat eingesetzt Kommission. Diese sind mit allen anderen Kommissionen der-
selben Stufe auf der zweiten Seite im Organigramm aufgelistet. Die Baukommission hat ein Pflich-
tenheft. 

 Es besteht eine Uneinigkeit bezüglich Grösse und Kompetenz der neuen Controlling-Kom-
mission. 
Der Gemeinderat schlägt vor, dass unsere Controlling-Kommission wesentlich aktiver und stärker 
in den politischen Führungskreislauf integriert wird, als dies vom Kanton vorgeschlagen und von 
anderen Gemeinden gelebt wird. Dennoch sind die Empfehlungen und vorgesehenen Rechte und 
Pflichten der Kommission beschränkt. Hierzu gibt es Leitfäden und Empfehlungen vom Finanzde-
partement, an welchen wir uns orientieren. Die prüfende, beratende und empfehlende Funktion ist 
eine starke, wichtige und orientierende Kompetenz gegenüber der Bevölkerung. Weitere Kompe-
tenzen würden sogar bestimmten Entscheidungs- und Überprüfungsmechanismen widerspre-
chen. Auch eine Vergrösserung der bereits vergrösserten vorgeschlagenen Kommission erachten 
wir als wenig effektiv und effizient. Das neu erarbeitete Pflichtenheft der zukünftigen Controlling-
Kommission zeigt die Zusammenarbeit und neue Ausrichtung auf. 

 Ein Wunsch war es, die Revisionsstelle innerhalb der Amtszeit wechseln zu können. 
Diesen Hinweis hat der Gemeinderat mit einer neuen Formulierung "wenn keine ausserordentli-
chen Gründe einen Wechsel notwendig machen" direkt umgesetzt. 
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 Bei der Amtszeitbeschränkung gab es Unklarheiten und war das Anliegen weiterhin, diese 
tiefer anzusetzen. 
Die maximale Amtszeitbeschränkung von vier Amtsperioden (16 Jahre) wird vom Gemeinderat als 
passend erachtet. Es handelt sich um ein Maximum, wobei der Antritt innerhalb einer Legislatur 
diese verkürzt. Während die ersten Amtsjahre eher dem Aufbau von fundiertem und breitem Wis-
sen basieren, sind es die zweiten zwei, in denen ein Ratsmitglied mit sicheren Dossiers Kenntnis-
sen und einem strategisch politisch gefüllten Rucksack mitwirken kann. Der Gemeinderat hat sich 
erneut damit auseinandergesetzt und sich entschieden beim Vorschlag von maximal vier Amtspe-
rioden zu bleiben. Aufgrund einer Rückmeldung haben wir im Art. 7 einen neuen Abs. 2 eingefügt, 
damit besser verständlich ist, wie die Berechnung der Amtszeit angebrochener Amtsperioden aus-
geführt wird. 

 Die Petition und Gemeindeinitiative wird begrüsst, aber der Zeitraum soll verlängert und die 
10 % Quote verkleinert werden. 
Der Prozentsatz für die Gemeindeinitiative bewegt sich mit 10 % im Rahmen der kantonalen Emp-
fehlung. Die umliegenden Gemeinden bewegen sich ebenfalls in dem Rahmen. Der Gemeinderat 
würdigt diese direktdemokratischen Instrumente, hält aber aufgrund der vielen anderen Mitwir-
kungsmöglichkeiten und aus Stabilitätsgründen an der Empfehlung fest, sich hier am Standard zu 
orientieren. 

 Die zentrale Führungsperson im Gemeinderat sei nicht formuliert. 
Der Gemeinderat ist ein Kollegialgremium, weshalb auch dem Gemeindepräsident keine Sonder-
rolle in der Hierarchie zukommt. Die Teamführung auf Stufe Gemeinderat ist im Pflichtenheft des 
Gemeindepräsidiums durch folgende Formulierungen jedoch integriert: "Stellt im Gemeinde-
ratsteam qualitative Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse sicher, gemäss den beste-
henden Planungsunterlagen auf strategischer Ebene", "Schafft die Grundlagen für ein positives 
Leadership-Management im Gemeinderat und damit auch in der Verwaltung". 

 Eine Erklärung, warum das Wort «sinngemäss» bei der Orientierung der Entschädigung 
des Gemeinderates an den kantonalen Besoldungsvorschriften bedeutet, wird gewünscht.  
Die Orientierung an den kantonalen Besoldungsvorschriften ist hier handlungsleitend und das Wort 
sinngemäss kann entsprechend der Anmerkung gestrichen werden. 

 Die Pensen des Gemeinderates sollen flexibler formuliert und aufgrund einer beruflichen 
Haupttätigkeit tiefer als 30 bis 35 % definiert werden. 
Der Gemeinderat hat in der Prüfung dieses Punktes folgende Anliegen: 1) Die zukünftigen Ge-
meinderatskandidatinnen und Kandidaten sollen eine realistische Ausgangslage für ihr Amt vor-
finden. 2) Die Netzwerkarbeit sowohl regional als auch kantonal ist auf strategischer Ebene deut-
lich wichtiger geworden, um komplexere Geschäfte erfolgreich umzusetzen. 3) Die gesellschaftli-
chen Veränderungen fordern verstärkte Partizipation der Bevölkerung in wichtigen politischen Ge-
schäften. Zudem ist das Modell von Teilzeitarbeit heute stark verbreitet bei den privaten Arbeitge-
bern. Teilweise wird eine Mitarbeit in öffentlichen Gremien sogar gefördert. Die drei Anliegen sind 
mit dem fairen Pensen-Band berücksichtigt. Die Möglichkeit zur Flexibilität ist mit dem Absatz 2 in 
Art. 22 berücksichtigt und wird in entsprechenden Fällen auch zur Anwendung kommen. Der Ge-
meinderat ist überzeugt, dass es in dieser bereits mehrfach geführten und kontroversen Diskus-
sion angezeigt ist, die vorgeschlagenen Gemeinderats-Pensen zu belassen. Der Gemeinderat 
wird nach der Einführung der neuen Organisation und den Erfahrungen aus den ersten zwei Jah-
ren die Höhen der Pensen nochmals reflektieren. Sollte dabei eine Änderung der Höhe der Pensen 
angebracht sein, werden wir dies veranlassen. 

 
Vielen Dank für Ihr grosses Vertrauen und Engagement! 
 
Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Mitwirkenden in den Workshops und in der Vernehmlassung. 
Wir haben sehr viele konstruktive Inputs und Fragen erhalten und konnten insbesondere auch in den 
Organisationsdokumenten noch einiges schärfen. Die in der Anzahl eher wenigen aber sehr konstruk-
tiven und umfassenden Rückmeldungen nach den beiden Mitwirkungsveranstaltungen interpretieren 
wir als grosses Vertrauen seitens der Bevölkerung in die demokratischen Prozesse und den Gemein-
derat. 
 
 
Auf den Seiten 43 bis 51 der vorliegenden Botschaft ist die revidierte Gemeindeordnung der 
Gemeinde Neuenkirch abgebildet, über welche abgestimmt wird: 
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Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat hat die neue Gemeindeordnung am 11. Oktober 2023 verabschiedet und bean-
tragt den Stimmberechtigten folgendes: 

1. Die Gemeindeordnung der Gemeinde Neuenkirch sei zu genehmigen.

2. Der Bericht der Rechnungskommission vom 25. Oktober 2023 zur Revision der Gemeindeord-
nung der Gemeinde Neuenkirch wird von den Stimmberechtigten wie folgt zur Kenntnis genom-
men:

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Neuenkirch

Als Rechnungskommission haben wir den rechtsetzenden Erlass Revision der Gemeindeordnung
der Gemeinde Neuenkirch beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt
der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf mit den massgebenden gesetzlichen und verfas-
sungsmässigen Grundlagen mit Bund, Kanton und der Gemeinde vereinbar. Die Bestimmungen
sind klar und verständlich formuliert und berücksichtigen die kommunalen Gegebenheiten. Dar-
über hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses genügend klar und vollständig dargelegt.

Wir empfehlen, den rechtsetzenden Erlass Revision der Gemeindeordnung der Gemeinde
Neuenkirch zu genehmigen.

6206 Neuenkirch, 25. Oktober 2023 

Rechnungskommission Neuenkirch  
Philipp Amrein, Neuenkirch, Präsident 
Thomas Kämpfer, Neuenkirch  
Michael Miltenberger, Sempach Station 
Thomas Muff, Neuenkirch  
Thomas Vogel, Neuenkirch  

Herbststimmung in Neuenkirch
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Traktandum 3 
 
 
Beschluss zur Übertragung der Wasserversorgung im Gebiet Neuenkirch und 
Sempach Station an die Wasserversorgungsgenossenschaft Neuenkirch so-
wie im Gebiet Hellbühl an die Wasserversorgungsgenossenschaft Hellbühl so-
wie Beschluss Reglement über die Wasserversorgung in der Gemeinde Neu-
enkirch 
 
Die Einwohnergemeinde Neuenkirch hat mit Verträgen die öffentliche Wasserversorgung an die pri-
vaten Wasserversorgungsgenossenschaften Neuenkirch und Hellbühl übertragen. Durch den Zu-
sammenschluss der Wasserversorgungsgenossenschaften Neuenkirch und Rippertschwand ist der 
Vertrag mit der Wasserversorgungsgenossenschaft Neuenkirch zu erneuern. Die beiden Wasser-
versorgungsgenossenschaften Neuenkirch und Hellbühl beabsichtigen, ihre Tarifstrukturen anzu-
passen. Für Erweiterungsbauten oder Umbauten im Umfang bis CHF 50'000 sind neu keine An-
schlussgebühren zu entrichten. Die jährliche Gebühr basiert auf einer Grundgebühr und einer Men-
gengebühr pro Kubikmeter. Durch die Anpassung der Tarifstrukturen ist eine Änderung des Regle-
ments über die Wasserversorgung in der Gemeinde Neuenkirch notwendig. 
 
Das Reglement über die Wasserversorgung der Gemeinde Neuenkirch erfordert einerseits die Ge-
nehmigung durch die Genossenschaftsmitglieder und andererseits die Genehmigung durch die Ge-
meindeversammlung der Gemeinde Neuenkirch. Die Übertragung der öffentlichen Wasserversor-
gung an die privaten Wasserversorgungsgenossenschaften Neuenkirch und Hellbühl erfordert die 
Zustimmung der Gemeindeversammlung der Gemeinde Neuenkirch zu den Verträgen. 
Die Genehmigung der Tarifblätter der beiden Wasserversorgungen liegt in der Kompetenz des Ge-
meinderates. Der Gemeinderat Neuenkirch hat die Tarifblätter mit Beschluss vom 25. Oktober 2023 
genehmigt. 
 
Das öffentliche Vernehmlassungsverfahren zu den Vertragserneuerungen und der Änderung des 
Reglements über die Wasserversorgung in der Gemeinde Neuenkirch hat im Frühsommer 2023 
stattgefunden. Es sind zwei Rückmeldungen eingegangen, welche vom Gemeinderat Neuenkirch 
direkt beantwortet wurden und teilweise in die Unterlagen eingearbeitet werden konnten. Die Ge-
nossenschaftsmitglieder der Wasserversorgungsgenossenschaft Neuenkirch haben die Anpassun-
gen im Reglement über die Wasserversorgung in der Gemeinde Neuenkirch mit Beschluss vom 4. 
Oktober 2023 gutgeheissen. Die Genossenschaftsmitglieder der Wasserversorgungsgenossen-
schaft Hellbühl haben die Anpassungen im Reglement über die Wasserversorgung in der Gemeinde 
Neuenkirch mit Beschluss vom 20. September 2023 gutgeheissen. 
 
Der Preisüberwacher hat mit Schreiben vom 11. Februar 2023 (WV Neuenkirch) sowie mit Schreiben 
vom 19. Oktober 2023 (WV Hellbühl) zum geplanten Wasserversorgungsreglement und zur geplan-
ten Tarifordnung wie folgt Stellung genommen: «Es ist sicherzustellen, dass im Einzugsgebiet keine 
zu grossen Zähler installiert sind oder diese andernfalls auf Kosten der Wasserversorgung durch 
angemessene Zähler zu ersetzen.»  
 
 
Auf den Seiten 54 bis 61 der vorliegenden Botschaft ist das revidierte Reglement über die 
Wasserversorgung in der Gemeinde Neuenkirch abgebildet, über welches abgestimmt wird. 
 
Auf den Seiten 62 bis 64 ist ein Vertrag abgebildet, welcher für die Wasserversorgungsge-
nossenschaften Neuenkirch und Hellbühl gilt, und über welchen abgestimmt wird. 
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Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

 
Der Gemeinderat hat die Verträge für die Übertragung der öffentlichen Wasserversorgung und das 
Reglement über die Wasserversorgung in der Gemeinde Neuenkirch am 9. August 2023 verabschie-
det und beantragt den Stimmberechtigten folgendes: 
 
1. Die Verträge für die Übertragung der öffentlichen Wasserversorgung im Gebiet Neuenkirch und 

Sempach Station an die Wasserversorgungsgenossenschaft Neuenkirch sowie im Gebiet Hell-
bühl an die Wasserversorgungsgenossenschaft Hellbühl seien zu genehmigen. 

 
2. Das Reglement über die Wasserversorgung in der Gemeinde Neuenkirch sei zu beschliessen. 
 
3. Der Bericht der Rechnungskommission vom 25. Oktober 2023 zu diesem Antrag wird von den 

Stimmberechtigten wie folgt zur Kenntnis genommen: 
 
 

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Neuenkirch 
 
Als Rechnungskommission haben wir die Übertragung der Wasserversorgung im Gebiet  
Neuenkirch und Sempach Station an die Wasserversorgungsgenossenschaft Neuenkirch sowie 
im Gebiet Hellbühl an die Wasserversorgungsgenossenschaft Hellbühl und Änderung des Reg-
lements über die Wasserversorgung in der Gemeinde Neuenkirch beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaus-
halt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung wird dem vorliegenden Reglement eine in der Gemeindestrategie, 
dem Legislaturprogramm und dem Aufgaben- und Finanzplan vorgesehene Leistung umgesetzt. 
Wir erachten die Rechtmässigkeit, Vollständigkeit, Transparenz, Klarheit, Verständlichkeit, 
Wahrheit als eingehalten. 
 
Wir empfehlen, das Reglement über die Wasserversorgung in der Gemeinde Neuenkirch zu ge-
nehmigen. 
 
 
6206 Neuenkirch, 25. Oktober 2023 
 
Rechnungskommission Neuenkirch  
Philipp Amrein, Neuenkirch, Präsident 
Thomas Kämpfer, Neuenkirch  
Michael Miltenberger, Sempach Station 
Thomas Muff, Neuenkirch  
Thomas Vogel, Neuenkirch  
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Traktandum 4 
 
 
Beschluss über die Anpassung des Fondsreglements der Gemeinde Neuen-
kirch (Ergänzung Musikschulfonds) 
 
Im Jahr 2022 haben sich die Gemeinden Nottwil, Rain und Hildisrieden der Musikschule Oberer 
Sempachersee angeschlossen. Die Erweiterung war notwendig aufgrund der Volksabstimmung 
über die kantonale Aufgaben- und Finanzreform 2018. Ebenfalls gilt seit längerem die Handhabung, 
dass Gemeindebetriebe keine Kassen und Konten ausserhalb der offiziellen Erfolgsrechnung und 
Bilanz der jeweiligen Gemeinde führen. Die Musikschule Oberer Sempachersee (MSOSS) führte 
seit langer Zeit, wie sehr viele andere Musikschulen ebenfalls, ein Projektkonto in welchem Preis-
gelder und ausserordentliche Erträge für zweckgebundene Projekte aufbewahrt wurden. Mit der Er-
gänzung des Fondsreglementes, um einen Musikschul-Artikel, soll das Konto offiziell in die Gemein-
derechnung integriert werden, ohne dass die Gelder verloren gehen. Es handelt sich um CHF 
5'000.00, vor der Erweiterung der MSOSS. Im Zusammenhang mit der Erweiterung konnten die 
bisherigen Trägergemeinden Sempach, Eich und Neuenkirch vertraglich einfordern, dass dieser 
MSOSS Fonds um CHF 15'000.00 pro Anschlussgemeinde (insgesamt also CHF 45'000.00 von 
Nottwil, Rain und Hildisrieden) geäufnet werden kann. 
 
Darum ist eine Ergänzung des bestehenden Fondsreglementes der Gemeinde Neuenkirch um fol-
genden Artikel angezeigt: 
 
Art. 18 Musikschulfonds 
1 Der Fonds liegt in der Zuständigkeit der Musikschulleitung und der Musikschulkommission.  
 
2 Der Musikschulfonds bezweckt, in Zusammenarbeit mit der Musikschule kulturelle Veranstaltungen 
zu fördern und zu unterstützen sowie spezielle Musikprojekte zu ermöglichen.  
 
3 Entnahmen ab CHF 2'000.00 sollen budgetiert werden. Die Musikschulleitung kann in Zweitunter-
schrift mit der Musikschulkommissionspräsidentin oder dem Musikschulkommissionspräsidenten bis 
CHF 5'000.00, sofern budgetiert, über die Verteilung der Gelder entscheiden. Ab CHF 5'000.00 und 
für nicht budgetierte Beiträge ab CHF 2'000.00, muss dies über ein Antragsverfahren die Musik-
schulkommission entscheiden. Über die Entnahmen bis CHF 2'000.00 kann die Musikschulleitung 
mit Zweitunterschrift des Musikschulkommissionspräsidenten oder der Musikschulkommissionsprä-
sidentin entscheiden.  
 
4 Der ordentliche Musikschulunterricht, die Anschaffung von Instrumenten, die Verbesserung der 
Infrastruktur (Räume) oder das ordentliche Talentförderungsprogramm der MSOSS, dürfen nicht 
über den Musikschulfonds abgerechnet werden.  
 
5 Der Musikschulfonds wird durch nicht budgetierte Zuwendungen, Preisgeld und nicht budgetierte 
Projektüberschüsse geäufnet. 
 
Die nachfolgenden Artikel werden neu nummeriert. 
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Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

 
Der Gemeinderat hat die Ergänzung des Fondsreglementes der Gemeinde Neuenkirch am 4. Mai 
2022 verabschiedet und beantragt den Stimmberechtigten folgendes: 
 
1. Das Fondsreglement der Gemeinde Neuenkirch sei mit «Art. 18 Musikschulfonds» zu ergänzen 

und die fortlaufenden Artikel neu zu nummerieren. 
 
2. Der Bericht der Rechnungskommission vom 25. Oktober 2023 zu diesem Antrag wird von den 

Stimmberechtigten wie folgt zur Kenntnis genommen: 
 

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Neuenkirch 
 
Als Rechnungskommission haben wir die Anpassung des Fondsreglements der Gemeinde  
Neuenkirch (Ergänzung Musikschulfonds) beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaus-
halt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung wird dem vorliegenden Reglement eine in der Gemeindestrategie, 
dem Legislaturprogramm und dem Aufgaben- und Finanzplan vorgesehene Leistung umgesetzt. 
Wir erachten die Rechtmässigkeit, Vollständigkeit, Transparenz, Klarheit, Verständlichkeit, 
Wahrheit als eingehalten. 
 
Wir empfehlen, die Anpassung des Fondsreglements der Gemeinde Neuenkirch (Ergänzung 
Musikschulfonds) zu genehmigen. 
 
 
6206 Neuenkirch, 25. Oktober 2023 
 
Rechnungskommission Neuenkirch  
Philipp Amrein, Neuenkirch, Präsident 
Thomas Kämpfer, Neuenkirch  
Michael Miltenberger, Sempach Station 
Thomas Muff, Neuenkirch  
Thomas Vogel, Neuenkirch  
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Traktandum 5 

Einbürgerungsgesuche ausländischer Staatsangehöriger 

Beim Gemeinderat sind einige Gesuche um Erteilung des Schweizer Bürgerrechts eingegangen. 
Die Geschäftsleitung der Gemeinde Neuenkirch hat die Gesuche eingehend geprüft und ist zur Auf-
fassung gelangt, dass die nachgenannten Gesuchstellenden die erforderlichen Kriterien für eine 
Einbürgerung erfüllen. Bei den Einbürgerungsgesprächen wurden die Motive und Hintergründe der 
Gesuchstellenden abgeklärt und die Integration überprüft. 

Die Gesuche der folgenden Personen um Erteilung des Schweizer Bürgerrechts wurden aufgrund 
dieser Abklärungen positiv beurteilt: 

Name Golovatyuk 
Vorname Matvej 
Adresse Willistattstrasse 17a,  

6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Russland 
Geburtsort Paderborn, Nordrhein-Westfalen, 

Deutschland 
Geburtsdatum 2. Juli 2006
Zivilstand ledig
Ausbildung 6. Klasse, Kantonsschule Alpenquai
Einreise in die Schweiz 26. November 2013
Zuzug nach Neuenkirch 8. August 2019

Name Hildebrandt 
Vorname Michael Helmut 
Adresse Bernhof 4, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Deutschland 
Geburtsort Lünen, Deutschland 
Geburtsdatum 2. Juni 1971
Zivilstand verheiratet
Ausbildung obligatorische Schulzeit

Lehre als datentechnischen
Assistenten und Bürokaufmann
Studium Technische Informatik,
FH Albstadt-Sigmaringen

Tätigkeit Softwareentwickler
Arbeitgeber Imaweb AG, Würenlos
Einreise in die Schweiz 1. August 2007
Zuzug nach Neuenkirch 6. August 2008
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Name Hildebrandt   
Vorname Viktoria 
Adresse Bernhof 4, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Deutschland 
Geburtsort Rottweil, Deutschland 
Geburtsdatum 24. April 1977
Zivilstand verheiratet
Ausbildung obligatorische Schulzeit

Abitur
Studium Deutsch und Chemie,
PH Freiburg, Sekundarlehrperson

Tätigkeit Pflegemutter
Arbeitgeber Fachstelle Kinderbetreuung Luzern
Einreise in die Schweiz 1. August 2007
Zuzug nach Neuenkirch 6. August 2008

Name Ibra 
Vorname Kristian 
Adresse Surseestrasse 18a, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Kosovo 
Geburtsort Gjakovë, Kosovo 
Geburtsdatum 2. November 1996
Zivilstand ledig
Ausbildung obligatorische Schulzeit

Lehre als Maurer EFZ
Tätigkeit Baupolier
Arbeitgeber B + U Bau GmbH, Rotkreuz
Einreise in die Schweiz 28. November 1998
Zuzug nach Neuenkirch 24. September 2013

Name Kanthaverl 
Vorname Varthani 
Adresse Krauerhusmatte 4, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Sri Lanka 
Geburtsort Wolhusen LU 
Geburtsdatum 22. Mai 2004
Zivilstand ledig
Ausbildung obligatorische Schulzeit

Lehre als Zeichnerin EFZ
Fachrichtung Ingenieurbau

Tätigkeit Berufsmaturität Vollzeit
(Ausrichtung Technik)

Einreise in die Schweiz seit Geburt 
Zuzug nach Neuenkirch seit Geburt 
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Name Kanthaverl 
Vorname Vernuga 
Adresse Krauerhusmatte 4, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Sri Lanka 
Geburtsort Jaffna, Sri Lanka 
Geburtsdatum 16. September 1976
Zivilstand verheiratet
Ausbildung obligatorische Schulzeit

Gymnasium
Tätigkeit Raumpflegerin
Arbeitgeber Gemeinde Neuenkirch
Einreise in die Schweiz 5. April 1999
Zuzug nach Neuenkirch 8. Juli 1999

Name Kuljici 
Vorname Elnesa 
Adresse Surseestrasse 18a, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Kosovo 
Geburtsort Luzern 
Geburtsdatum 15. Juni 2000
Zivilstand ledig
Ausbildung obligatorische Schulzeit

Lehre als Fachfrau Gesundheit EFZ
Tätigkeit Medizinische Praxisassistentin
Arbeitgeber FMB Med AG, Grosswangen
Einreise in die Schweiz seit Geburt 
Zuzug nach Neuenkirch seit Geburt 

Name Rocha Tavares 
Vorname Jorge 
Adresse Sonnmattgrund 7, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Portugal 
Geburtsort Luzern 
Geburtsdatum 11. August 2004
Zivilstand ledig
Ausbildung obligatorische Schulzeit

Lehre als Produktions- 
  mechaniker EFZ 

Tätigkeit Produktionsmechaniker EFZ 
Arbeitgeber Meyer BlechTechnik AG,  

Grosswangen 
Einreise in die Schweiz seit Geburt 
Zuzug nach Neuenkirch seit Geburt 
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Name Ruiz 
Vorname Nicolas 
Adresse Grünau 3, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Frankreich 
Geburtsort Le Creusot, Saône-et-Loire, 

Frankreich 
Geburtsdatum 25. April 1975
Zivilstand verheiratet
Ausbildung obligatorische Schulzeit

Ingenieurschule, École Supérieure
Chimie Physique Électronique Lyon

Tätigkeit Account-Manager
Arbeitgeber Celanese Switzerland AG,

Sempach Station
Einreise in die Schweiz 16. April 2012
Zuzug nach Neuenkirch 1. Juni 2012

Name Léone  
Vorname Sylvie 
Adresse Grünau 3, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Frankreich 
Geburtsort Oullins, Rhône, Frankreich 
Geburtsdatum 28. Mai 1974
Zivilstand verheiratet
Ausbildung obligatorische Schulzeit

Gymnasium
Studium Betriebswirtschaft,
Universität Saint Etienne

Tätigkeit Sachbearbeiterin Service Center
Arbeitgeber Schweizerische Paraplegiker-

Stiftung, Nottwil
Einreise in die Schweiz 18. Juni 2012
Zuzug nach Neuenkirch 18. Juni 2012

Name Ruiz Léone  
Vorname Gaétan 
Adresse Grünau 3, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Frankreich 
Geburtsort Écully, Rhône, Frankreich 
Geburtsdatum 21. Januar 2006
Zivilstand ledig
Tätigkeit 6. Klasse, Kantonsschule Sursee
Einreise in die Schweiz 18. Juni 2012
Zuzug nach Neuenkirch 18. Juni 2012



72 

Name Ruiz Léone  
Vorname Mathilde 
Adresse Grünau 3, 6206 Neuenkirch 
Staatsangehörigkeit Frankreich 
Geburtsort Écully, Rhône, Frankreich 
Geburtsdatum 11. August 2008
Zivilstand ledig
Tätigkeit 4. Klasse, Kantonsschule Sursee
Einreise in die Schweiz 18. Juni 2012
Zuzug nach Neuenkirch 18. Juni 2012

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat hat die Einbürgerungsgesuche am 20. September 2023 verabschiedet und bean-
tragt den Stimmberechtigten folgendes: 

1. Den vorgenannten Personen sei das Gemeindebürgerrecht von Neuenkirch zuzusichern.



73 

Traktandum 6 

Verschiedenes / Informationen 

6.1. Information über den Planungsstand Krauerhusegg, Neuenkirch 
6.2. Information über den Planungsstand Schulhaus Hellbühl 

Schulanlage Rotbach, Hellbühl
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